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Vorwort 

Mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt bei der Entwicklung von Lasern mit immer 

höherer mittlerer Leistung wuchsen in den letzten Jahren auch ihre Verbreitung und Anwen-

dungsbereiche in der Industrie und Medizin immer weiter an. Bei der Wechselwirkung von 

hoch intensiver Laserstrahlung mit Materie kann ionisierende Strahlung (Laserinduzierte Ioni-

sierende Strahlung = LIS) entstehen. LIS kann insbesondere beim Betrieb von Ultrakurzpuls-

Lasern (UKP-Lasern) mit Laseranlagen erzeugt werden – die für die LIS-Erzeugung erforder-

liche hohe Bestrahlungsstärke wird in sehr kurzen Pulsen und durch räumliche Fokussierung 

des Laserlichtes erreicht. Daher ist es nötig, den Betrieb von Laseranlagen nicht nur in Bezug 

auf den optischen Laserschutz, sondern auch unter strahlenschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

zur ionisierenden Strahlung zu betrachten.  

Breiten Einsatz finden potenziell LIS erzeugende Lasersysteme zum Beispiel in der industriel-

len Materialbearbeitung, beim Funktionalisieren und Strukturieren von Oberflächen oder beim 

Bohren, Schneiden, Drehen und Schweißen von verschiedenen Festkörpern. Sie werden aber 

auch in der Medizin direkt am Menschen (zum Beispiel in der Ophthalmologie, Dentaltechnik 

und Dermatologie) angewendet. In der Forschung werden UKP-Laser beispielsweise in der 

zeitaufgelösten Spektroskopie, der Untersuchung von atmosphärischen Prozessen sowie der 

Beschleunigung von Teilchen und der bewussten Erzeugung von Röntgenstrahlung eingesetzt.  

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-

heit und Verbraucherschutz (BMUV) die Strahlenschutzkommission (SSK) mit Schreiben vom 

03. Dezember 2018 um eine Stellungnahme zu den Voraussetzungen für die Erzeugung und die 

potenziellen Risiken von LIS sowie den erforderlichen Schutzmaßnahmen an Laseranlagen 

gebeten. Das vorliegende Beratungsergebnis fokussiert insbesondere die unbeabsichtigte Er-

zeugung von LIS. Laseranlagen, die gezielt LIS erzeugen, werden nicht betrachtet, da diese 

eine strahlenschutzrechtliche Einordnung als Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung 

gemäß § 5 Absatz 2 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG 2017) erfahren.  

Von besonderer praktischer Relevanz ist ein genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von 

Laseranlagen. Die aktuelle Gesetzgebung hat dazu nach Anlage 3 Teil C Satz 2 Strahlenschutz-

verordnung (StrlSchV 2018) eine Regelung auf der Basis der beiden Kriterien Bestrah-

lungsstärke im Fokus des Laserstrahls und Ortsdosisleistung durch LIS getroffen. Die SSK hat 

sich auch mit diesem Thema befasst und das Ergebnis inkludiert. 

Zur Erarbeitung der vorliegenden Empfehlung richtete die SSK im Jahr 2019 eine Arbeits-

gruppe ein, der folgende Mitglieder angehörten: 

Herr PD Dr. habil. Jörg Pawelke, Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Günter Dittmar 

Herr Dr. Oliver Hupe 

Herr Dr. Mathias Hoffmann† 

Herr Dr. Stephan Kraft 

Frau Dr. Lena Kuhne 

Herr Dr. Herbert Legall 

Unterstützt wurde die Arbeitsgruppe vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS). 

Bonn, im Februar 2025 

PD Dr.  Jörg Pawelke 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

„Bewertung der Risiken von Laser-

induzierter ionisierender Strahlung“ 

Dr. Annette Röttger 

Vorsitzende des Ausschusses 

„Strahlenschutztechnik“ 

Prof. Dr. Ursula Nestle 

Vorsitzende der 

Strahlenschutzkommission  
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1 Einleitung 

Mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt bei der Entwicklung von Lasern mit immer 

höherer mittlerer Leistung wuchsen in den letzten Jahren auch ihre Verbreitung und Anwen-

dungsbereiche in der Industrie und Medizin immer weiter an. Bei der Wechselwirkung von 

hoch intensiver Laserstrahlung mit Materie kann allerdings ionisierende Strahlung (Laserin-

duzierte Ionisierende Strahlung = LIS) entstehen. Eine so hohe Laserintensität kann durch 

Fokussierung gepulster Laserstrahlung erreicht werden. Die erforderlichen Laserpulsenergien 

liegen im Bereich von µJ bis kJ mit Pulsdauern im Bereich von fs bis ns (Attwood et al. 2017, 

Chen 1974, Kruer 1988). LIS kann insbesondere beim Betrieb von Ultrakurzpuls-Lasern (UKP-

Lasern)1 mit Laseranlagen2 erzeugt werden. Daher ist es nötig, den Betrieb von Laseranlagen 

nicht nur in Bezug auf den optischen Laserschutz, sondern auch unter strahlenschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten zur ionisierenden Strahlung zu betrachten. 

Breiten Einsatz finden potenziell LIS erzeugende Lasersysteme zum Beispiel in der industriel-

len Materialbearbeitung, beim Funktionalisieren und Strukturieren von Oberflächen oder beim 

Bohren, Schneiden, Drehen und Schweißen von verschiedenen Festkörpern. Sie werden aber 

auch in der Medizin direkt am Menschen (zum Beispiel in der Ophthalmologie, Dentaltechnik 

und Dermatologie) angewendet. In der Forschung werden UKP-Laser beispielsweise in der 

zeitaufgelösten Spektroskopie, der Beschleunigung von Teilchen, der bewussten Erzeugung 

von Röntgenstrahlung sowie der Untersuchung von atmosphärischen Prozessen eingesetzt. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-

heit und Verbraucherschutz (BMUV) die Strahlenschutzkommission (SSK) mit Schreiben vom 

03. Dezember 2018 um eine Stellungnahme unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte 

gebeten: 

− Darstellung des Standes von Wissenschaft und Technik zu den Prozessen, die zur Entste-

hung der ionisierenden Strahlung durch elektromagnetische Strahlungsfelder, wie von La-

sern erzeugt, führen. 

Hierbei sind folgende Fragestellungen von besonderem Interesse: 

− Welche Prozesse führen im Einzelnen zur Erzeugung der ionisierenden Strahlung und 

wie ist das zeitliche Verhalten der angeregten ionisierten Materie bzw. der emittierten 

Strahlung? Welche Lebensdauern können die angeregten Zustände erreichen bzw. 

welche Abklingzeiten sind aus Sicht des Strahlenschutzes zu beachten? 

− Sind z. B. ausschließlich durch den Laser beschleunigte Elektronen für die Entstehung 

der ionisierenden Strahlung verantwortlich oder sind weitere Wechselwirkungen zu 

betrachten? 

− Welche Parameter bestimmen die Ionisationsfähigkeit des Lasers bzw. der primären 

elektromagnetischen Strahlung und wie sind die quantitativen Zusammenhänge zur 

erzeugten ionisierenden Strahlung und dessen Strahlungsfeld, insbesondere der indu-

zierten Energien, Intensitäten und Dosisleistungen? 

− Kann man Grenzwerte für Laserparameter festlegen, so dass bei deren Unterschreitung 

die Entstehung von ionisierender Strahlung unabhängig von dem zu bearbeitenden 

Material ausgeschlossen bzw. vernachlässigt werden kann? 

                                                 

1 Als UKP-Laser werden in diesem Dokument Laser mit einer maximalen Pulsdauer von einigen 10 ps 

bezeichnet. 
2 Zur Unterscheidung zwischen den Begriffen Laser und Laseranlage siehe Begriffsbestimmungen. 
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− Bis zu welchen Wellenlängen ist die ionisierende Wirkung von UKP-Laserstrahlung 

sowohl theoretisch möglich als auch nach derzeitigem technischem Stand praktisch 

realisierbar? Ist die Entstehung ionisierender Strahlung z. B. auch bei einem Mikro-

wellen-Laser („Maser“) möglich? 

− Wie hängt die entstehende ionisierende Strahlung von der chemisch-physikalischen 

Zusammensetzung der bestrahlten Materie und der Bestrahlungsgeometrie ab? Gibt es 

hierbei für den Strahlenschutz besonders zu beachtende Materialien und Geometrien? 

− Darstellung des derzeitigen und bereits abzusehenden Anwendungsspektrums von Lasern, 

die in der Lage sind, ionisierende Strahlung zu erzeugen, sowohl im Rahmen der industriel-

len Nutzung als auch bei Einzelanwendungen, auch zu Forschungszwecken. 

− Klassifikation der existierenden Geräte hinsichtlich deren Gefährdungspotenzials im Hin-

blick auf die induzierte ionisierende Strahlung. 

− Darstellung und Bewertung der erforderlichen Strahlenschutzmaßnahmen an Anlagen, bei 

denen durch den Einsatz von Lasern ionisierende Strahlung erzeugt werden kann. 

Hierbei sind folgende Fragestellungen von besonderem Interesse: 

− Welche Schutzmaßnahmen sind aus Sicht des Strahlenschutzes hierbei besonders 

effektiv? 

− Welchen Beitrag können hierzu Schutzmaßnahmen leisten, die beim Betrieb von opti-

schen Lichtquellen nach anderen Rechtsvorschriften oder auf der Basis technischer 

Normen zu ergreifen sind? 

Das vorliegende Beratungsergebnis beantwortet diese Fragen und schließt dabei alle Laseran-

lagen ein, die unbeabsichtigt LIS erzeugen. Laseranlagen, die gezielt LIS erzeugen, werden 

nicht betrachtet, da die strahlenschutzrechtliche Einordnung als Anlage zur Erzeugung 

ionisierender Strahlung gemäß § 5 Absatz 2 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG 2017) bei diesen 

Anwendungen bekannt ist. Als LIS wird im Sinne der aktuellen Strahlenschutzgesetzgebung 

beim Betrieb von Lasern erzeugte ionisierende Strahlung mit einer Energie von mindestens 

5 keV und nicht generell jede Strahlung mit der Fähigkeit zur Ionisierung von Atomen und 

Molekülen verstanden (weitere Erläuterungen hierzu, siehe Abschnitt 3.1). 

Von besonderer praktischer Relevanz ist ein genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb von 

Laseranlagen. Die aktuelle Gesetzgebung hat dazu nach Anlage 3 Teil C Satz 2 Strahlenschutz-

verordnung (StrlSchV 2018) eine Regelung auf der Basis der beiden Kriterien Bestrah-

lungsstärke im Fokus des Laserstrahls und Ortsdosisleistung durch LIS getroffen3. Die SSK hat 

sich auch mit diesem Thema befasst und das Ergebnis inkludiert.  

 

 

 

                                                 

3 Genehmigungs- und anzeigefrei ist der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlung, in denen 

durch das Auftreffen von Laserstrahlung nach § 2 Absatz 3 Satz 1 der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 

optischer Strahlung auf Material ionisierende Strahlung erzeugt werden kann, falls die Bestrahlungsstärke der 

Laserstrahlung 1·1013 W cm-2 nicht überschreitet und die Ortsdosisleistung in 0,1 m Abstand von der 

berührbaren Oberfläche 1 µSv h-1 nicht überschreitet. 
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2 Empfehlungen der SSK 

Empfehlung 1: 

Die SSK empfiehlt, dass eine Klarstellung darüber, welche Laseranlagen von den 

Regelungen zur Anzeige- und Genehmigungsfreiheit nach Anlage 3 Teil C Satz 2 StrlSchV 

(StrlSchV 2018) umfasst sind, erfolgen soll. In diesem Zusammenhang sollen die Begriffe 

der vollständig umschlossenen Laseranlage und der berührbaren Oberfläche bei nicht 

vollständig umschlossenen Laseranlagen definiert werden.  

Für nicht vollständig umschlossene Laseranlagen empfiehlt die SSK, dass für den geneh-

migungs- und anzeigefreien Betrieb die Anlage 3 Teil C Satz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) 

Anwendung finden soll4.  

Für vollständig umschlossene Laseranlagen empfiehlt die SSK, dass die Kriterien 

angepasst werden sollen. Der Betrieb dieser Anlagen sollte anzeige- und genehmigungsfrei 

sein, wenn die Bestrahlungsstärke von 1·1016 W cm-2 unterschritten ist und die 

Ortsdosisleistung in 0,1 m Abstand von der berührbaren Oberfläche 1 µSv h-1 nicht 

überschritten wird.  

Die Durchführung von Ortsdosisleistungsmessungen an Laseranlagen ist allerdings technisch 

aufwändig. Daher sollte die Anzahl der Ortsdosisleistungsmessungen auf die Laseranlagen ein-

gegrenzt werden, bei denen nach aktuellem Stand des Wissens Messungen notwendig sind. Es 

ist daher wünschenswert, zukünftig den genehmigungs- und anzeigefreien Betrieb von Laser-

anlagen allein auf der Basis von Betriebsparametern zu erlauben, um unnötigen Prüfaufwand 

bei Laseranlagen zu vermeiden. Nach dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik ist 

aber noch kein sinnvoller Satz von Betriebsparametern bekannt, bei dessen Einhaltung ein aus-

reichend sicherer Betrieb von genehmigungs- und anzeigefrei betriebenen Laseranlagen ge-

währleistet wird, ohne gleichzeitig auch in erheblichem Umfang Laseranlagen einzuschließen, 

die keine LIS erzeugen.  

Empfehlung 2: 

Die SSK empfiehlt, dass Kriterien für den genehmigungs- und anzeigefreien Betrieb von 

Laseranlagen erarbeitet werden sollen, die nicht auf die Ortsdosisleistung bezogen und in 

der Praxis möglichst effektiv einsetzbar sind. Hierzu sollte der Zusammenhang zwischen 

Bestrahlungsstärke und den zahlreichen weiteren Einflussparametern auf die Ortsdosis-

leistung detailliert erforscht werden und auf einen Minimalsatz an relevanten Parametern 

zurückgeführt werden. 

Empfehlung 3: 

Die SSK empfiehlt, dass als beste technische Schutzmaßnahme bei allen LIS-erzeugenden 

Laseranlagen, soweit dies anwendungsbezogen möglich ist, eine vollständige und über-

wachte Umschließung des Entstehungsortes der LIS mit einem ausreichend strahlungs-

schwächenden Schutzgehäuse angesehen werden soll. 

Offene Laseranlagen5, die ionisierende Strahlung erzeugen können, weisen im Hinblick auf den 

Strahlenschutz ein erhöhtes Risiko auf. Hier besteht die Gefahr, dass die ionisierende Strahlung 

lediglich durch Luft geschwächt auf Personen treffen kann. Die SSK weist in diesem Zusam-

menhang darauf hin, dass – insbesondere bei nicht vollständig umschlossenen Laseranlagen – 

                                                 

4  vgl. Abbildung 2 
5 Im Kontext dieses Dokuments werden nicht vollständig umschlossene Laseranlagen als offene Laseranlagen 

verstanden. – siehe Begriffsbestimmungen für vollständig umschlossene Laseranlage. 
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alle Anforderungen gemäß den strahlenschutzrechtlichen Regelungen (z. B. Einrichtung von 

Strahlenschutzbereichen, dosimetrische Überwachung etc.) einzuhalten sind. 

Bei der Anwendung von UKP-Laserstrahlung direkt am Menschen ist der Einsatz eines Schutz-

gehäuses nicht möglich. 

Empfehlung 4: 

Die SSK empfiehlt, dass das Auftreten von LIS bei der Anwendung von Laserbestrahlung 

am Menschen im Hinblick auf die sich daraus ergebenden strahlenschutzrelevanten Kon-

sequenzen wissenschaftlich untersucht werden soll. Dabei sollen auch die strahlenbiologi-

schen Wirkungen von Elektronen und Photonen mit einer Energie unterhalb von 5 keV 

berücksichtigt werden. 

Empfehlung 5: 

Die SSK empfiehlt, dass zur Bestimmung der Ortsdosisleistungen der LIS für gepulste 

Strahlung geeignete Dosimeter für die Messgrößen (Alberts et al. 1994)  

− Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) für Energien ab 5 keV,  

− Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(3, Ω) für Energien ab 8 keV und 

− Umgebungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ*(10) für Energien ab 12 keV 

verwendet werden sollen.  

Zur Beurteilung des Strahlenschutzes an Laseranlagen sind aktuell Ortsdosisleistungsbestim-

mungen der LIS, basierend auf Messungen, erforderlich. Für diesen Zweck geeignete Messge-

räte, die den Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) genügen, sind aktuell nicht 

verfügbar6 und sollten daher entwickelt werden. Voraussetzung für rückführbare Messungen 

an Laseranlagen sind Referenzfelder, die der LIS weitestgehend entsprechen.  

Empfehlung 6: 

Die SSK empfiehlt, dass die Entwicklung von Referenzfeldern, die der LIS weitestgehend 

entsprechen7, vorangetrieben werden soll. 

Empfehlung 7: 

Die SSK empfiehlt, dass Strahlenschutzaspekte bei Laseranlagen in die internationale 

Normung eingebracht werden sollen. 

Um bei Laseranlagen einen angemessenen Schutz auch außerhalb Deutschlands zu gewährleis-

ten, ist die frühzeitige Erstellung von harmonisierten Regelungen, insbesondere in Form von 

internationalen Normen, von grundlegender Bedeutung. 

Zu den Prozessen, die zur Entstehung ionisierender Strahlung durch Laserstrahlung führen, 

nimmt die SSK gemäß dem Beratungsauftrag zusammenfassend wie folgt Stellung: 

Für die unbeabsichtigte Erzeugung von LIS bei der Laserstrahl-Materie-Wechselwirkung ist 

ausschließlich das durch den Laserstrahl erzeugte Plasma mit seinen sogenannten „heißen“ 

Elektronen verantwortlich. Die LIS-Pulse folgen nach derzeitigem Kenntnisstand dem zeitli-

chen Verlauf der Laserpulse. Nach dem Abschalten des Laserstrahls, d. h. mit dem Verlöschen 

(Abkühlen) des Plasmas, verschwindet die LIS. Erst im Spezialfall der Erzeugung von LIS im 

                                                 

6 Bestehende Praxis ist es, Geräte zu verwenden, die keine Baumusterprüfung haben. Deren Eignung muss 

jedoch anders nachgewiesen werden. Die Verwendung muss von der Behörde nach § 90 Absatz 2 StrlSchV 

gestattet werden und ist auf eine einzelne Messaufgabe und ein einzelnes Messgerät beschränkt. 
7  vgl. Tabelle 1 und Tabelle 4 
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MeV-Bereich kann es durch die Wechselwirkung von LIS mit Atomkernen zur Erzeugung von 

längerlebigen Radionukliden beziehungsweise zur Aktivierung von Materialien kommen. 

Mit Lasern im Mikrowellenbereich (Masern) ist das Erreichen von Bestrahlungsstärken, die zur 

Erzeugung von LIS führen könnten, bei aktuellem Stand der Technik ausgeschlossen. Für alle 

anderen Lasertypen, die gepulste Laserstrahlung erzeugen, u. a. auch CO2-Laser, kann bei ent-

sprechend hoher Bestrahlungsstärke die Erzeugung von LIS nicht ausgeschlossen werden. 

Zur Klassifikation der LIS erzeugenden Laseranlagen hinsichtlich deren Gefährdungspotenzi-

als nimmt die SSK gemäß dem Beratungsauftrag wie folgt Stellung: 

Das untergesetzliche Regelwerk sollte zum Nachweis eines ausreichenden Strahlenschut-

zes bei Laseranlagen weiterentwickelt werden.   

3 Wissenschaftliche Begründung 

3.1 Definitionen und Abgrenzungen 

Die SSK beschäftigt sich in der vorliegenden Empfehlung mit der Erzeugung ionisierender 

Strahlung durch optische Strahlung sehr hoher Bestrahlungsstärke mittels Laser. Dafür sind 

folgende Definitionen und Abgrenzungen festgelegt worden: 

− Als UKP-Laser werden in diesem Dokument Laser bezeichnet, die Laserpulse mit einer 

Pulsdauer von bis zu einigen 10 ps aussenden. 

Die Abgrenzung von UKP-Lasern gegenüber Lasern mit einer längeren Pulsdauer ist nicht 

eindeutig festgelegt. Eine Abgrenzung wird im Rahmen dieser Empfehlung auf der Basis 

der verschiedenen Erzeugungsprozesse von LIS getroffen. Bei sehr kurzen Laserpulsen im 

fs- bis ps-Bereich dominiert die Absorption der Laserstrahlung im Plasma durch stoßfreie 

Prozesse, insbesondere die resonante Absorption. Dabei wird von den Plasmaelektronen 

kinetische Energie im Laserfeld aufgenommen. Durch eine Abbremsung der 

Plasmaelektronen im umgebenden Material wird Bremsstrahlung und durch 

Wechselwirkung mit kernnahen Elektronen charakteristische Strahlung emittiert. Bei 

Pulsdauern oberhalb einiger 10 ps kann sich durch Stoßabsorption (inverse Bremsstrahlung) 

ein quasi-thermisches Gleichgewicht im Plasma einstellen und das Plasma kann physikalisch 

wie ein Schwarzkörperstrahler behandelt werden (Attwood et al. 2017). Dieser Prozess 

dominiert die LIS bei Pulsdauern von einigen 100 ps bis einigen 10 ns und Pulsenergien im 

mJ-Bereich – Laser mit diesen Pulsdauern werden als Kurzpulslaser bezeichnet. Dabei 

verhindern bei längeren Pulsdauern im ns-Bereich die dominierenden Stoßprozesse die 

resonante Anregung von Plasmawellen und somit die Erzeugung von Röntgenstrahlung mit 

Photonenenergien > 5 keV (Attwood et al. 2017), und sind damit strahlenschutzrechtlich 

nicht relevant. 

− Die vorliegende Empfehlung der SSK schließt alle Laseranlagen ein, die unbeabsichtigt LIS 

erzeugen. Laseranlagen, die absichtlich LIS erzeugen, werden nicht betrachtet, da die 

strahlenschutzrechtliche Einordnung bei diesen Anwendungen bekannt ist.  

Die Erzeugung von LIS ist prinzipiell nicht nur mit ultrakurzen Laserpulsen, sondern auch 

mit längeren Laserpulsen möglich, wenn deren Pulsenergie ausreichend hoch ist (z. B. 

Attwood et al. 2017). Dementsprechend kann eine umfassende Betrachtung des Schutzes 

vor LIS in Anbetracht auf zukünftige Laserentwicklungen und Anwendungen nicht auf 

UKP-Laser beschränkt werden (Condamine et al. 2022, Mead et al. 1983).  
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− Als LIS wird im Sinne der aktuellen Strahlenschutzgesetzgebung beim Betrieb von Lasern 

erzeugte ionisierende Strahlung mit einer Energie von mindestens 5 keV und nicht generell 

jede Strahlung mit der Fähigkeit zur Ionisierung von Atomen und Molekülen verstanden. 

Für die Ionisation von Atomen und Molekülen, d. h. um ein Elektron von einem Atom oder 

Molekül zu trennen, reichen Energien von einigen eV aus. In den strahlenschutzrechtlichen 

Regelungen wird jedoch für die Energie von ionisierender Strahlung eine untere Grenze von 

5 keV festgelegt mit der historischen Begründung8, dass ionisierende Strahlung mit gerin-

gerer Energie aufgrund von Absorptionseigenschaften aus Strahlenschutzsicht weniger 

bedeutend ist. 

3.2 Eigenschaften von LIS 

3.2.1 Erzeugung von LIS 

Durch das Auftreffen eines UKP-Laserpulses auf Materie kann ein Plasma erzeugt werden.  

Der Begriff Laser steht für Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung (engl. 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Mit diesem Begriff werden Quellen 

optischer Strahlung mit einem verstärkenden Medium innerhalb eines optischen Resonators 

bezeichnet, die unter Ausnutzung des Effektes der stimulierten Emission kohärente elektromag-

netische Strahlung emittieren. Es wird zwischen gepulster und kontinuierlicher Laserstrahlung 

unterschieden. Im Gegensatz zu anderen Lichtquellen, kann das elektromagnetische Feld eines 

Laserpulses so stark sein, dass ein Gas oder Festkörper von dem auftreffenden Laserpuls in ein 

Plasma, also ein heißes Teilchengemisch aus Ionen und freien Elektronen umgewandelt werden 

kann.  

Die freien Elektronen eines Plasmas können – vereinfacht dargestellt – durch das elektromag-

netische Feld des Laserpulses beschleunigt werden und in der Folge durch die Wechselwirkung 

mit den Ionen des Plasmas Röntgenstrahlung erzeugen. Der Prozess der Erzeugung ionisie-

render Strahlung hängt somit von der kinetischen Energie ab, die der Laser den Elektronen in 

einem Plasma zuführen kann. Die für die Erzeugung von LIS erforderliche hohe Feldstärke ist 

proportional zur Bestrahlungsstärke (Pulsenergie pro Fläche und Pulsdauer) des Laserpulses 

und kann in der Regel nur für kurze Zeitdauer (gepulst) und durch eine räumliche Fokussierung 

des Laserstrahls realisiert werden. Diese zur Erzeugung von ionisierender Strahlung nötigen 

hohen Bestrahlungsstärken können insbesondere durch UKP-Laseranlagen bereitgestellt wer-

den oder bei längeren Pulsdauern durch Laseranlagen mit sehr hoher Einzelpulsenergie im kJ-

Bereich.  

Der Begriff Laseranlage umfasst neben dem Laser auch alle optischen, mechanischen und elek-

trischen Komponenten zur Strahlführung, -formung und -fokussierung. Beispielhaft hat ein 

Laserpuls von der Dauer 1 ps mit einer Energie von 1 mJ eine Leistung von 1 GW, was etwa 

der Dauerleistung eines großen Kraftwerkes entspricht, wenn auch nur für eine extrem kurze 

Zeitdauer. Durch die Fokussierung dieses Laserpulses auf einen Strahldurchmesser von 50 m 

wird eine Bestrahlungsstärke von etwa 1014 W cm-2 erreicht.  

Die Plasmabildung bzw. dessen Heizung (durch die Erhöhung der kinetischen Energie der 

Plasmaelektronen) hängt von den Wechselwirkungen der Laserstrahlung mit Materie (Plasma) 

und somit von einer Reihe von Materialparametern (z. B. Lichtabsorption und Wärmeleitung), 

                                                 

8 Bereits 1973 wurden Anlagen mit einer Energie unterhalb 5 keV in der Verordnung über den Schutz von 

Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung) vom 1. März 1973 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 1973 

Teil I Nr. 18) von der strahlenschutzrechtlichen Überwachung freigestellt, da deren Strahlung in ihrer Reich-

weite und ihrer Wirkung so begrenzt sei, dass besondere Schutzmaßnahmen nicht erforderlich seien. 
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dem Einstrahlwinkel des Lasers auf das Plasma (Material) und den Laserparametern (z. B. 

Pulsenergie, Pulsdauer und Pulsfolgefrequenz) ab. Die Parameter können hierbei über einen 

großen Bereich variieren, z. B. erstreckt sich die Pulsfolgefrequenz von UKP-Lasern vom Hz- 

bis in den GHz-Bereich. Mittlerweile erreichen auch kleinere kommerzielle UKP-Laser eine 

mittlere Leistung von mehreren 100 W bis in den kW-Bereich.  

Es gilt für die Erzeugung von LIS, dass bei einer gegebenen Bestrahlungsstärke mit der 

abnehmenden Wellenlänge des Lasers auch die Dosisleistung der erzeugten LIS abnimmt und 

das Energiespektrum der erzeugten LIS sich zu niedrigeren Energien verschiebt. Jedoch auch 

bei den geringsten im Einsatz befindlichen optischen Wellenlängen im UV-Bereich lassen sich 

aktuell Bestrahlungsstärken zur Erzeugung von LIS erreichen. Experimentelle Untersuchungen 

zur Röntgenemission in der Laserstrahl-Materie-Wechselwirkung haben gezeigt, dass die 

Erzeugung von LIS mit Photonenenergien > 5 keV unter anderem von der Pulsdauer des 

einfallenden Laserstrahls abhängt (Chichkov et al. 1996, Holland et al. 2022). Bis zu einer 

maximalen Bestrahlungsstärke von ca. 1016 W cm-2 begünstigen Pulsdauern im ps- und fs-

Bereich sowie hohe Pulsfolgefrequenzen des Lasers den Erzeugungsprozess von LIS (Bastiani 

et al. 1997). Hohe Pulsfolgefrequenzen treten beim Burst-Mode bei der Laser-Material-

bearbeitung sowie bei versehentlich oder absichtlich erzeugten Vorpulsen auf, so dass der ein-

fallende Laserpuls mit dem sich bereits ausgedehnten und durch den Vorgängerpuls erzeugten 

Plasma wechselwirken kann.  

3.2.2 Pulsung der LIS 

Die Lebensdauer der während der Laserstrahl-Plasma-Wechselwirkung erzeugten, sogenannten 

„heißen“ Elektronen ist durch Wechselwirkungsprozesse im Plasma auf wenige Femtosekun-

den bis zu einer Pikosekunde beschränkt und somit deutlich kürzer als die Plasmalebensdauer, 

die bei nicht präsentem Laserfeld im s-Bereich liegt. Der zeitliche Verlauf der LIS folgt somit 

der Laserpulsdauer. Die durch die Wechselwirkung des Laserstrahles mit dem Plasma ent-

stehende LIS ist ebenfalls gepulst. Die Pulsdauer der hier betrachteten UKP-Laser liegt aktuell 

im Bereich von einigen fs bis zu einigen 10 ps.  

Die Pausen zwischen den Laserpulsen erstrecken sich, abhängig von der verwendeten Puls-

folgefrequenz, von wenigen Nanosekunden bis zu Sekunden. Die Dosisleistung in einem Puls 

liegt entsprechend dem Pause-Puls-Verhältnis über dem zeitlichen Mittelwert der Ortsdosis-

leistung. UKP-Laseranlagen zur Materialbearbeitung weisen ein Pause-Puls-Verhältnis im Be-

reich von 105 bis 1010 auf. Damit wird eine Betrachtung der Dosis und Dosisleistung im Puls 

sowie der integralen Dosis und des zeitlichen Mittelwertes der Dosisleistung notwendig. 

Messungen an einer UKP-Laseranlage mit einem mit Thermolumineszenzdetektoren ausgestat-

teten Wenigkanal-Spektrometer der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) wurden 

von (Behrens et al. 2019) veröffentlicht. Aus den gemessenen Spektren (siehe Abbildung 1) 

wurde die Ortsdosisleistung im Luft-Abstand von 10 cm vom Plasma ermittelt. Es wurde eine 

praxisübliche Bestrahlungsstärke im Laserfokus von 2,1·1014 W cm-2 verwendet. Die Pulsdauer 

des Laserpulses betrug 924 fs und die Pulsfolgefrequenz 400 kHz, was ein Pause-Puls-Verhält-

nis von 2,7·106 ergibt. Die zeitlich gemittelte Dosisleistung der LIS betrug: 

Ḣ'(0,07, ) = 8 300 mSv h-1, Ḣ'(3, ) = 76 mSv h-1, Ḣ*(10) = 4,3 mSv h-1. Durch das sehr große 

Pause-Puls-Verhältnis steigt die Dosisleistung in dem kurzen Puls auf einen sehr hohen Wert, 

für z. B. Ḣ'(0,07, ) = 2,24·107 Sv h-1, an. Diese hohe Dosisleistung bzw. die dadurch erzeugte 

Dosis muss von den für die LIS geeigneten Messgeräten erfasst werden können. Es darf zu 

keinen Sättigungsverlusten wegen der zu hohen Amplitude oder wegen des extrem schnellen 

Signalanstieges zur Fehlerkennung als Störimpuls kommen. Gleichzeitig berechnet sich aus 

dem zeitlichen Mittelwert der gemessenen Dosisleistung Ḣ'(0,07, ) = 8 300 mSv h-1 und der 
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Anzahl der in einer Stunde vom Laser erzeugten 1,44·109 Pulse die Ortsdosis der LIS eines 

Pulses zu 5,76·10-9 Sv.  

Durch die Schwächung der LIS beim Durchgang durch ein Schutzgehäuse aus Stahlblech von 

der im Inneren des Gehäuses ermittelten Ḣ*(10) = 4,3 mSv h-1 auf einen Wert außerhalb des 

Schutzgehäuse von Ḣ*(10) = 0,5 µSv h-1 werden die Messprobleme nicht kleiner. Die Pulsung 

der LIS bleibt erhalten und damit die Überhöhung der Dosisleistung im Puls gegenüber dem 

zeitlichen Mittelwert der Dosisleistung. Das hochempfindliche Dosimeter, mit dem sicher der 

zeitliche Mittelwert der LIS im Personenaufenthaltsbereich außerhalb des Schutzgehäuses und 

bei vorhandener natürlicher Umgebungsstrahlung nachgewiesen werden soll, muss eine hohe 

Dosisleistung im Puls von Ḣ'(0,07, ) = 1,4 Sv h-1 bei einer sehr kleinen Dosis von ca. 

4·10-16 Sv pro Puls verarbeiten können.  

 
Abbildung 1:  Fluenzspektren an vier Messpositionen (normiert auf die effektive Bestrahlungs- 

zeit und 10 cm Abstand). Die Unsicherheitsbalken stellen den 95 %-Vertrauens- 

bereich dar. Zu beachten ist die Unterbrechung der Ordinate mit einer zehnmal 

größeren Skalierung nach der Unterbrechung (nach Behrens et al. 2019) 

3.2.3 Energiespektrum der LIS 

Das Energiespektrum der LIS beschränkt sich bei einem Großteil der Anwendungen, insbeson-

dere in der Laser-Materialbearbeitung fast ausschließlich auf Photonenenergien unterhalb von 

70 keV. Die für den Strahlenschutz relevanten Dosisleistungen der LIS werden mit UKP-

Laseranlagen bei Pulsenergien im µJ-Bereich in einem Energiebereich bis 20 keV (siehe Ab-

bildung 1) erzeugt (Behrens et al. 2019). Unter bestimmten Bedingungen (Burst-Modus) konnte 

bei diesen Pulsenergien in jüngeren Untersuchungen aber auch LIS mit einer Photonenenergie 

von bis zu 40 keV nachgewiesen werden (Böttcher et al. 2022). Aus den bisherigen Veröffent-

lichungen und Messungen lässt sich eine obere Energie des Mindest-Nenngebrauchs der zur 

Bewertung der LIS eingesetzten Messtechnik von ca. 70 keV für die Energie der Photonen-

strahlung konservativ abschätzen (siehe Tabelle 1), wobei diese Abschätzung nicht alle Laser-

anlagen und deren Betriebsmodalitäten abdecken muss.  
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Tabelle 1: Aus dem Messzweck resultierende Mindest-Nenngebrauchsbereiche des Dosimeters 

für die Energie der Photonenstrahlung. 

Messgröße Mindest-Nenngebrauchsbereich 

Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, ) 5 keV bis 70 keV 

Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(3, ) 8 keV bis 70 keV 

Umgebungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ*(10) 12 keV bis 70 keV 

Bei Messungen außerhalb des Schutzgehäuses kann der Nenngebrauchsbereich für die einge-

setzten Messgeräte auch bei höheren Energien anfangen, da der sehr niederenergetische Anteil 

schon durch geringe Abschirmungen signifikant geschwächt wird. 

3.2.4 Elektronenstrahlungskomponente in der LIS 

Die LIS entsteht aus den beschleunigten Plasmaelektronen und kann somit ggf. auch aus Elek-

tronenstrahlung bestehen. Bei Pulsenergien im µJ-Bereich konnte bisher keine Elektronen-

strahlung durch den Betrieb von UKP-Laseranlagen nachgewiesen werden. Bei Pulsenergien 

im Bereich einiger 10 mJ bis 100 mJ wurde mit UKP-Laseranlagen bei Bestrahlungsstärken 

von ca. 1015 W cm-2 bis 1016 W cm-2 Elektronenstrahlung mit einer Energie von mehr als 

100 keV beobachtet (Bastiani et al. 1997). Diese Anlagen werden derzeit allerdings nur in For-

schungseinrichtungen für die gezielte Erzeugung von LIS betrieben. Zudem werden Elektronen 

mit Energien von weniger als 100 keV schon durch wenige Zentimeter Luft erheblich 

geschwächt und können ein Schutzgehäuse aus Stahl nicht durchdringen. In den meisten Fällen 

kann diese Elektronenstrahlung bei der Messung daher vernachlässigt werden. Eine Ausnahme 

bilden Situationen, wo Körperteile wenige Zentimeter dicht an den Ort der Strahlungsent-

stehung bei offenen Laseranordnungen kommen können (z. B. bei Wartungs- und Einstellar-

beiten). Hier können geeignete Teilkörperdosimeter zur Erfassung von Betastrahlung eingesetzt 

werden. 

3.3 Einsatzgebiete von Ultrakurzpuls-Lasern 

Die zur Erzeugung von ionisierender Strahlung erforderlichen hohen Bestrahlungsstärken kön-

nen insbesondere durch UKP-Laseranlagen erzeugt werden. Daher werden aktuelle und poten-

zielle Anwendungsfelder von UKP-Lasern in den nachfolgenden Abschnitten kurz skizziert. 

3.3.1 UKP-Laser zur Materialbearbeitung 

Weltweit sind geschätzt mehr als 10 000 UKP-Laser in Betrieb, die zur industriellen Material-

bearbeitung eingesetzt werden. Diese stellen einen Großteil der potenziell LIS erzeugenden 

Laseranlagen dar. Nicht mitgezählt sind die UKP-Laser, die keine LIS anregen können. Die 

Zahl der benutzten UKP-Laser, die potenziell LIS erzeugen können, wächst geschätzt jährlich 

um mehr als 10 %. In der Laser-Materialbearbeitung genutzte UKP-Laseranlagen liefern typi-

scherweise Pulsenergien im µJ-Bereich bis zu wenigen mJ bei Pulsfolgefrequenzen von einigen 

100 kHz bis GHz.  

Im Bereich der industriellen Materialbearbeitung mit UKP-Lasern gibt es im Hinblick auf eine 

unbeabsichtigte Erzeugung von ionisierender Strahlung unterschiedliche Anwendungen mit 

teilweise firmeneigenen Bezeichnungen. Im Wesentlichen lassen sich diese jedoch in die Kate-

gorien Schneiden, Bohren, Abtragen, Beschriften, Zerstäuben, Strukturieren, Funktionalisieren 

von Oberflächen oder Schweißen einordnen. Bei der Verwendung von UKP-Lasern wird durch 

den einzelnen Laserpuls (oder wenige aufeinanderfolgende Laserpulse) ausreichend Energie in 

dem zu bearbeitenden Material deponiert, so dass es im Idealfall von einem festen Zustand 

direkt in einen gasförmigen oder plasmaförmigen Zustand übergeht. UKP-Laser zeichnen sich 

gegenüber kontinuierlichen Lasern und Kurzpulslasern durch die höhere Präzision bei Bear-



Bewertung der Risiken von laserinduzierter ionisierender Strahlung 14 

 

beitungsprozessen und die minimale thermische Belastung der Werkstücke aus. Der Wärme-

eintrag in das Werkstück ist bei UKP-Lasern deutlich geringer, es gibt keine Phase, in der das 

Material flüssig ist oder diese Phase ist stark reduziert. Auch lassen sich Materialien, wie z. B. 

Glas oder Keramik, die sich mit rein mechanischen Werkzeugen teilweise schwer bearbeiten 

lassen, besser mit einem UKP-Laser bearbeiten. Für den Aspekt der Entstehung von Rönt-

genstrahlung ist die Erzeugung eines Plasmas wesentlich, eine Einschränkung auf UKP-Laser 

ist hier nicht ausreichend. Im Folgenden werden einzelne Verfahren kurz umrissen. Teilweise 

überlappen diese sich; eine Bohrung ist z. B. auch immer mit einem Materialabtrag verbunden. 

Beim Schneiden mit UKP-Lasern entfällt die Phase, in der das Material durch die eingebrachte 

Energie verflüssigt ist, oder sie ist stark reduziert. Es können daher „schärfere“ Kanten ohne 

oder mit sehr geringer Aufschmelzung erzeugt werden. Teilweise kommen auch Prozessgase 

zum Einsatz, um Oxidierungen an Schnittkanten zu minimieren. Durch Setzen verschiedener, 

sich überlappender Bohrungen kann ein Schnitt erzeugt werden. Bei diesem Verfahren ist der 

thermische Eintrag in das Werkstück gering. Gerade bei der Herstellung filigraner Produkte, 

wie z. B. in der Medizintechnik kommt diese Technik zum Einsatz. Für das Schneiden mit 

Lasern werden auch die Begriffe Mikrolaserschneiden oder Laserfeinschneiden verwendet. 

Beim Bohren mit dem UKP-Laserstrahl können unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden, 

die sich durch die Art der Führung des Laserfokus unterscheiden. Es gibt Verfahren, bei denen 

ein einziger Puls die Bohrung erzeugt oder auch mehrere Pulse hintereinander (Perkus-

sionsbohren). Beim Trepanierbohren wird ein Bohrloch nach Erzeugung einer Bohrung durch 

Führen des Fokus auf einer Kreisbahn mit größer werdendem Radius gefertigt. Wird kein Bohr-

loch zu Beginn erzeugt und wird der Fokus zur Erzeugung der Bohrung auf einer Kreisbahn 

geführt, so wird auch der Begriff Helixbohren verwendet. Je nach Größe der Bohrung gibt es 

auch den Begriff des Mikrobohrens. Technisch ist eine Aufteilung eines Laserstrahls in mehrere 

Teilstrahlen möglich, so dass derzeit bis zu tausend Mikrobohrungen pro Sekunde möglich 

sind. 

Das dem Abtragen zu Grunde liegende Prinzip funktioniert ähnlich wie beim Schneiden oder 

Bohren: durch den geringen Wärmeeintrag entsteht kein oder wenig flüssiges Material. Beim 

Laserdrehen wird ein Werkstück während der Bearbeitung unter dem Laserstrahl gedreht. Je 

nach Prozess ist ein großflächiger Oberflächenabtrag (Schruppen) oder feiner Abtrag (Schlich-

ten) möglich. Beim Gravieren und Beschriften werden nur wenige Mikrometer große Strukt-

uren in die Oberfläche eingebracht. Die Abtragtiefen liegen oft im Bereich von einigen 100 nm 

bis 100 µm. 

Beim Beschriften kann eine Oberfläche im nm-Bereich strukturiert werden. Dies führt dazu, 

dass Licht von diesen Strukturen hinsichtlich Streuung und Reflektion reduziert wird. Auf diese 

Weise ist eine dunkle Markierung möglich. Dieses Verfahren arbeitet nicht mit einem 

Materialabtrag, sondern durch eine Strukturierung der Oberfläche und ist somit für den 

Aspekt der Erzeugung ionisierender Strahlung weniger interessant. Auch die Aufrauhung von 

Oberflächen oder die Funktionalisierung von Oberflächen, z. B. zur Minimierung von Reibung 

in Lagern, nutzt die Strukturierung. Ziel hinter diesen Verfahren ist immer eine Änderung der 

Oberflächeneigenschaften, um z. B. Adhäsionseigenschaften von Flüssigkeiten auf einer Ober-

fläche zu verändern und damit eine selbstreinigende oder reibungsoptimierte Oberfläche herzu-

stellen.  

Das Anwendungsfeld der Strukturierung lässt sich in Mikro-, Nano- und Makrostrukturierung 

unterteilen, wobei die Grenze fließend ist. Als Mikrostrukturierung kann die Arbeit an „klei-

nen“ Strukturen, z. B. medizinischen Gefäßstützen, verstanden werden. Es wird mehr „in die 

Tiefe“ des Materials gegangen und es kommt zu einem Materialabtrag im Sinne einer Mikro-

materialbearbeitung. Bei der Nanostrukturierung geht es verstärkt um z. B. Oberflächenfunk-
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tionalisierung. Hier wird die Oberfläche mit Strukturen versehen, um ihre Eigenschaften zu 

optimieren. Es geht im Vergleich zur Mikrostrukturierung um eher räumlich gesehen groß-

flächige Anwendungen und weniger um einen tiefen Materialabtrag. Bei der Oberflächen-

bearbeitung werden bei großflächiger Bestrahlung Strukturgrößen bis in den nm-Bereich reali-

siert. Bei der Makrostrukturierung wird Material ohne größere Anforderungen an die Präzision 

des Bearbeitungsergebnisses bearbeitet. 

Beim Schweißen werden zwei Materialien miteinander verbunden. UKP-Laser kommen hier 

z. B. beim Verschweißen von Glas zum Einsatz. 

3.3.2 Anwendung von UKP-Lasern am Menschen 

In der Medizin ist der Einsatz von Lasern in der Standardtherapie in einigen Bereichen fest 

etabliert. Neben dem Einsatz in der Augenheilkunde (Ophthalmologie), werden Laser auch in 

der Zahnbehandlung (Stomatologie), Hautbehandlung (Dermatologie), Behandlung von Tumo-

ren (Onkologie) und zur Herstellung und Anpassung von Implantaten angewendet. Die medi-

zinische Anwendung von Lasern ist ein Spezialfall der Materialbearbeitung bei dem die Laser-

strahlung direkt am Menschen Anwendung findet, so dass dieser quasi das „Werkstück“ dar-

stellt. Die Vorteile der Laserbestrahlung im Vergleich zu alternativen Verfahren sind die Selek-

tivität, Präzision und der vergleichsweise geringe Energieeintrag ins Gewebe. UKP-Laser 

ermöglichen im Vergleich zu Kurzpulslasern die aus der Materialbearbeitung bekannten Vor-

teile einer weiteren Steigerung der Präzision bei geringerer Schädigung umliegender Bereiche 

und Bearbeitung mit möglichst geringem Energieeinsatz. Es können auch weitere optische 

Effekte, deren Erzeugung Bestrahlungsstärken von über 1011 W cm-2 erfordert, in den zu bear-

beitenden Materialien ausgenutzt werden. Dabei wird jedoch keine LIS erzeugt. Anwendungs-

beispiele von UKP-Lasern am Menschen sind z. B. das gezielte Abtragen der Hornhaut des 

Auges (Cornea), der selektive Abtrag von Zahngewebe (Zahnbein und -schmelz) oder kariösem 

Zahnmaterial und die kosmetische Anwendung an der Haut, wie Akne- und Narbenbehandlung 

oder Sommersprossen-Bleichung. Ein weiteres, großes Anwendungsgebiet ist die Tattooent-

fernung. Hierbei zeigen Laser mit Pulsdauern im ps-Bereich bei der gezielten Zerstörung der 

Farbpigmente in der Haut eine Effizienzsteigerung gegenüber dem Standardeinsatz von Nano-

sekunden langen Pulsen. Insbesondere bei der Anwendung von UKP-Lasern in der Zahn- und 

Augenmedizin kann die Bestrahlungsstärke Werte im Bereich von 1014 W cm-2 erreichen. 

Für eine mögliche Erzeugung ionisierender Strahlung gilt auch hier wieder, dass ein Plasma 

mit entsprechend energiereichen Elektronen entstehen muss. Eine Abschirmung der LIS zwi-

schen dem Laserfokus und dem unmittelbar benachbarten Gewebe des Patienten ist nicht oder 

nur sehr schlecht möglich. Der sehr kurze Abstand von wenigen Millimetern bis zum gesunden 

Gewebe führt nicht zur ausreichenden Schwächung der LIS. 

In wenigen Jahren werden voraussichtlich UKP-Laseranlagen zur Tattoo-Entfernung einge-

setzt, deren Wirkung bezüglich des Schutzes vor ionisierender Strahlung berücksichtigt werden 

muss. Bei der Tattoo-Entfernung auf der Haut sollte kein Plasma erzeugt (Hautabtrag), sondern 

die Bindungen der Farbstoffmoleküle aufgebrochen, also der Farbstoff ausgeblichen werden. 

Wenn kein Plasma erzeugt wird, ist davon auszugehen, dass auch keine LIS erzeugt wird. 

Weitere Beispiele der Anwendung von UKP-Laserstrahlung am Menschen mit dem Potenzial 

LIS zu erzeugen, sind im Leitfaden „Laserstrahlung“ dargestellt (Reidenbach et al. 2019, 

Abbildung 2 und Tabelle 13). 

3.3.3 Weitere Anwendungen von UKP-Lasern 

Neben den bereits aufgeführten Anwendungen gibt es weitere, nachfolgend nur exemplarisch 

aufgeführte Einsatzzwecke von UKP-Lasern. Darüber hinaus erschließt der Einsatz von UKP-

Lasern kontinuierlich neue Anwendungen. 
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Für die Untersuchung von atmosphärischen Prozessen werden in der Forschung UKP-Laser 

mit geringerer mittlerer Leistung aber sehr hoher Pulsleistung z. B. zur Auslösung und Ablen-

kung von Blitzen eingesetzt. Nach erfolgreichem Nachweis der Führung von Blitzen im Labor 

Ende der 1990er Jahre, gelang jüngst auch der Versuch im Freien (Houard et al. 2023). Inten-

sive Laserpulse (Pulsdauer im ps-Bereich, Pulsleistung im TW-Bereich) heizen die Luft stark 

auf, sodass viele Luftmoleküle in die kühlere Umgebung entweichen. Es entsteht entlang des 

Laserstrahls eine Art Kanal mit sehr geringer Luftdichte, ein sogenanntes Filament, in dem die 

Luft erheblich leitfähiger ist als in der Umgebung.  

Die Ultrakurzzeitspektroskopie ist eine optische Methode zur zeitaufgelösten Messung der 

elektronischen und optischen Eigenschaften von organischen und anorganischen Festkörpern, 

Flüssigkeiten und Gasen. Sie beruht auf der Beobachtung der zeitlichen Entwicklung eines op-

tischen Signals und liefert Informationen über lineare und nichtlineare Eigenschaften der Ma-

terie, zu deren Untersuchung viele verschiedene Methoden eingesetzt werden wie z. B. die Lu-

mineszenzspektroskopie, das Vierwellenmischen und die Pump-Probe-Spektroskopie. Für die 

standardmäßige Erzeugung von fs-Pulsen ist am weitesten verbreitet der Einsatz eines Titan-

Saphir-Lasers, dessen Pulse mit verschiedenen Techniken auf sehr hohe Pulsleistungen (> 20 

TW) verstärkt und bei dem ein weites Frequenzspektrum mittels Frequenzverdopplung, nicht-

linearer Frequenzmischung oder Weißlichtpulserzeugung abgedeckt werden kann. 

Ein weiteres Anwendungsfeld ist die Erzeugung von THz-Strahlung. THz-Strahlung, auch 

Submillimeterwellen-Strahlung genannt, liegt im elektromagnetischen Spektrum zwischen der 

Infrarot- und der Mikrowellenstrahlung. Sie durchdringt viele Materialien (z. B. Papier, 

Kleidung, Polymere, Gläser, Keramiken und organisches Gewebe), sie wird aber von Wasser 

stark absorbiert und von Metallen reflektiert. Sie wirkt nicht ionisierend und hat eine Energie 

im Bereich charakteristischer Schwingungs- oder Rotationsbanden von Festkörpern und Mole-

külen. Die Kombination von abbildenden Verfahren mit spektroskopischen Messungen erlaubt 

den Einsatz in neuen Anwendungsfeldern, insbesondere im Bereich der zerstörungsfreien Mate-

rialprüfung, der Qualitätskontrolle oder der Sicherheitstechnologie, z. B. als Körperscanner für 

die Sicherheitskontrolle an Flughäfen. Bisher war THz-Strahlung kaum zu erzeugen, inzwi-

schen können mit Hilfe von Femtosekunden-Lasern in Halbleitern oder nichtlinear-optischen 

Materialien sehr kurze THz-Pulse mit einem extrem breiten Spektrum erzeugt werden. Die 

optische Anregung kann mit Wiederholraten bis in den GHz-Bereich erfolgen, die Laserpuls-

energie reicht bis in den mJ-Bereich. 

3.3.4 UKP-Laser zur gezielten Erzeugung von ionisierender Strahlung 

Die gezielte Erzeugung von ionisierender Strahlung wird für die Grundlagenforschung wie 

auch für die Anwendung, z. B. in der medizinischen Therapie und Diagnostik, aber auch bei 

Prüf- und Analyseverfahren, verfolgt. Häufig werden dazu UKP-Laser verwendet, von denen 

einige Pulsleistungen von mehr als einem TW erreichen können. Mit diesen Hochleistungs-

Lasern können Bestrahlungsstärken von ≥ 1018 W cm-2 realisiert werden (Mourou 2019) und 

Elektronen relativistisch beschleunigt werden (Umstadter 2003). Derartige Höchstfeld-

Laseranlagen befinden sich in der Regel in Forschungseinrichtungen und erfordern als Anlage 

zur Erzeugung ionisierender Strahlung eine Genehmigung nach Strahlenschutzrecht. Im Fol-

genden werden zur Abgrenzung zu Laseranlagen, die nicht zur gezielten Erzeugung von LIS 

betrieben werden, und zum umfassenderen Verständnis der im Beratungsauftrag erfragten 

Prozesse, die zur Entstehung ionisierender Strahlung durch Laser führen, auch verschiedene 

Verfahren zur gezielten Erzeugung von ionisierender Strahlung vorgestellt: 

Bei der Elektronenstrahlerzeugung werden sehr intensive Pulse eines UKP-Lasers mit 

Bestrahlungsstärken von ≥ 1018 W cm-2 in ein Gas fokussiert. Dabei erzeugt das elektromag-

netische Feld des Laserstrahles ein Plasma und kann durch Strahlungsdruck die Elektronen aus 
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dem Gebiet der höchsten Bestrahlungsstärke entfernen (Malka et al. 2008). In der dadurch 

entstandenen positiven Raumladungszone, die sich mit dem Laserpuls mitbewegt, können wie-

derum Elektronen relativistisch auf Energien von bis zu mehreren GeV beschleunigt werden 

(Kielfeldbeschleunigung) (Gonsalves et al. 2019, Malka et al. 2008). Die nichtrelativistische 

Erzeugung von Elektronenstrahlung durch UKP-Laseranlagen konnte nur vereinzelt beobachtet 

werden. So wurde bei Bestrahlungsstärken von ca. 1016 W cm-2 mit Laserpulsenergien von 

einigen 10 mJ bis einigen 100 mJ, Pulsdauern im fs-Bereich und der Nutzung eines Vorpulses 

zur Plasmaerzeugung, Elektronenstrahlung mit Energien bis zu einigen 100 keV beobachtet 

(Bastiani et al. 1997). 

Durch das Auftreffen eines ultrahochintensiven Laserpulses auf einen Festkörper kann es bei 

Bestrahlungsstärken von ≥ 1018 W cm-2 durch verschiedene Mechanismen zur Röntgenstrahl-

erzeugung mit Photonenenergien von einigen 10 keV (Umstadter 2003) und Röntgenstrahlung 

von bis zu einigen MeV (Schwoerer et al. 2001) kommen. Bei diesen Bestrahlungsstärken 

können die Elektronen eines Plasmas auf nahezu Lichtgeschwindigkeit und durch das magne-

tische Feld des Lasers in die Ausbreitungsrichtung des Laserstrahls beschleunigt werden. Bei 

kleineren Bestrahlungsstärken kann die Röntgenemission nur mit in der Forschung realisier-

baren Laserparametern in einen Photonenenergiebereich bis zu 100 keV getrieben werden (z. B. 

Weisshaupt et al. 2014). 

Für eine direkte Beschleunigung von Ionen reichen selbst die höchsten Feldstärken nicht aus, 

die momentan mit Lasern erzeugt werden können. Da die Ionen im Vergleich zu Elektronen 

um mehrere Größenordnungen höhere Massen besitzen, sind sie zu träge, um direkt von Laser-

strahlung beschleunigt zu werden, selbst wenn der UKP-Laser Pulsleistungen von mehreren 

PW aufweist. Ionen können allerdings indirekt über mehrere Mechanismen beeinflusst werden. 

Für die Ionenstrahlerzeugung werden meist dünne Folien in den Fokus eines Laserstrahls 

gebracht. Der Laserstrahl erzeugt ähnlich wie bei der Elektronenbeschleunigung ein Plasma 

und überträgt Energie an die Elektronen. Durch die Beschleunigung der Elektronen kann es zu 

einer räumlichen Trennung von Elektronen und der nun positiv aufgeladenen Folie kommen, 

die über einige Pikosekunden stabil sein kann. Dieses Feld ist in der Lage, auch Ionen zu 

beschleunigen (Schaeffer et al. 2023, Umstadter 2003). Protonen erreichen dadurch mit den 

momentan aufgebauten Lasern Energien von bis zu 100 MeV (Zimmer et al. 2021). 

3.4 Begründung der Empfehlungen und Stellungnahmen der SSK 

3.4.1 Ursache der unbeabsichtigten Erzeugung von LIS 

Die unbeabsichtigte Erzeugung von LIS mit Energien > 5 keV kann auf eine einfache Laser-

strahl-Plasma-Wechselwirkung und auf die dabei erzeugten sogenannten „heißen“ Plasma-

elektronen eingeschränkt werden. Die relativistische Teilchenbeschleunigung bzw. Kielfeldbe-

schleunigung (Plasmabeschleunigung) auf Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit 

und die Laserstrahl-Materie-Wechselwirkung bei sehr hohen Laserpulsenergien im kJ-Bereich 

sind technologisch und konzeptionell so komplex, dass eine unbeabsichtigte Erzeugung von 

LIS aufgrund dieser Prozesse somit unter den genannten Bedingungen aktuell ausgeschlossen 

werden kann. 

3.4.2 Maßnahmen zur Sicherstellung des Strahlenschutzes bei Laseranlagen, 
insbesondere zur Materialbearbeitung 

3.4.2.1 Aktuelle Regelung 

Anlage 3 Teil C Satz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) regelt den genehmigungs- und anzeigefreien 

Betrieb von Laseranlagen basierend auf den beiden Kriterien Ortdosisleistung und Bestrah-

lungsstärke. Zur Unterstützung der Durchführung und Dokumentation der notwendigen 
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Messung der Ortsdosisleistung wurde in einem Rundschreiben des BMUV ein Prüfkonzept für 

offene und vollständig umschlossene Laseranlagen veröffentlicht (BMUV 2022).  In Tabelle 2 

sind die einzuhaltenden Obergrenzen der Ortsdosisleistung mit ihrem Bezug zur gestuften 

behördlichen Zulassung angegeben.  

Tabelle 2: Gestufter Ansatz der behördlichen Zulassungsverfahren für Anlagen zur Erzeugung 

von ionisierender Strahlung und Laseranlagen außerhalb der Anwendung am 

Menschen – dabei ist für den genehmigungs- und anzeigefreien Betrieb zu beachten, 

dass die Bestrahlungsstärke einen Wert von 1 · 1013 W cm-2 nicht überschreiten darf. 

Rechtliche Rahmenbedingung Obergrenze der 
Ortsdosisleistung 

Genehmigungs- und anzeigefreier Betrieb nach § 7 StrlSchV 
i.V.m. Anlage 3 Teil C Satz 2 (StrlSchV 2018) einer Anlage zur 
Erzeugung ionisierender Strahlung 

1 µSv h-1 in 10 cm Abstand 
von der berührbaren 
Oberfläche 

Anzeigebedürftiger Betrieb nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
StrlSchG (StrlSchG 2017) einer bauartzugelassenen 
Vollschutzanlage nach § 23 StrlSchV 

3 µSv h-1 in 10 cm Abstand 
von der berührbaren 
Oberfläche 

Anzeigebedürftiger Betrieb nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 
StrlSchG (StrlSchG 2017) einer Laseranlage 

10 µSv h-1 in 10 cm Abstand 
von der berührbaren 
Oberfläche 

Genehmigungsbedürftiger Betrieb nach § 12 Absatz 1 Nr. 1 
StrlSchG (StrlSchG 2017) einer Laseranlage als Anlage zur 
Erzeugung ionisierender Strahlung  

Keine allgemeine Begrenzung 
(ggf. Begrenzung durch 
Genehmigungsauflagen) 

Bei einer vollständig umschlossenen Laseranlage ist die berührbare Oberfläche die Außenwand 

des Schutzgehäuses. Bei einer offenen Laseranlage ist mit Bezug auf Empfehlung 1 die berühr-

bare Oberfläche zu definieren. Hierbei ist bezüglich der gesetzlichen Anforderungen zu prüfen, 

ob die berührbare Oberfläche dem Ort der Plasmaentstehung bzw. dem Ort der Wechsel-

wirkung der Laserstrahlung mit dem Material gleichgesetzt werden kann. In der Praxis sollte 

die Ortsdosisleistung an einer offenen Laseranlage in einer Entfernung von 10 cm vom Auf-

treffpunkt des Laserstrahls auf dem Target bestimmt werden.  

Die in Tabelle 2 angegebenen Werte von Ortsdosisleistungen in 10 cm Abstand von der berühr-

baren Oberfläche dienen als Basis für die Ermittlung der einzusetzenden Abschirmung. Da für 

die Gewährleistung des Strahlenschutzes auch Teilkörperdosen relevant sein können, sind 

gemäß Anlage 18 StrlSchV (StrlSchV 2018) für die Messung der Ortsdosisleistung neben der 

Umgebungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ*(10) je nach betrachtetem Schutzziel ggf. auch die 

Messgrößen (Alberts et al. 1994) Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(3, Ω) und Richtungs-

Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) zu berücksichtigen.  

3.4.2.2 Festlegung von Betriebsparametern 

Ein umfassender und belastbarer Satz an Kriterien abhängig von den Betriebsparametern nach 

Tabelle 3, der das Ortsdosisleistungskriterium (vgl. Tabelle 2) ersetzen könnte (vgl. Empfeh-

lung 2), kann auf der Grundlage bisheriger experimenteller und theoretischer Arbeiten nicht 

ermittelt werden. Auf der Grundlage bisher durchgeführter Untersuchungen, unter Einbezie-

hung der physikalischen Wirkungsmechanismen, kann das Gefahrenpotenzial einer UKP-

Laseranlage zurzeit nur für die Laser-Mikromaterialbearbeitung eingeschätzt werden.  
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Tabelle 3: Einflussgrößen und deren Wirkungen auf die Dosisleistung der laserinduzierten 

Röntgenstrahlung bei UKP-Laseranlagen (Schille et al. 2021a) 

 

Datensätze, die insbesondere außerhalb der Laser-Mikromaterialbereitung den genehmigungs- 

und anzeigefreien Betrieb von Laseranlagen ohne eine messtechnische Prüfung erlauben, 

stehen derzeit nicht zur Verfügung. Dies führt aus Sicht der SSK zu einem hohen mess-

technischen Prüfaufkommen und damit verbundenen Kosten. Die SSK schlägt daher vor, einen 

entsprechenden Datensatz, u. a. durch weitere Forschungstätigkeiten, zu erarbeiten. 

3.4.2.3 Schutzgehäuse 

Die beste technische Schutzmaßnahme bei allen LIS-erzeugenden Laseranlagen ist eine voll-

ständige und überwachte Umschließung des Entstehungsortes der LIS mit einem ausreichend 

strahlungsschwächenden Schutzgehäuse (vgl. Empfehlung 3). 

In den Technischen Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung 

(TROS) mit den Teilen zur inkohärenten optischen Strahlung (TROS IOS 2013) und zur 
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Laserstrahlung (TROS Laserstrahlung 2013) liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz vor direk-

ten und indirekten Gefährdungen der Augen und der Haut der Beschäftigten durch optische 

Strahlung künstlicher Quellen am Arbeitsplatz. Als indirekte Gefährdungen werden dabei u. a. 

vorübergehende Blendung, Freisetzung von Gefahrstoffen sowie Brand- und Explosionsgefahr 

betrachtet. Für eine Vielzahl an Gefährdungen werden in den TROS Schutzmaßnahmen an-

gegeben, wobei insbesondere herstellerseitig vorgesehene technisch-konstruktive Schutzmaß-

nahmen an den Laseranlagen grundsätzlich zu bevorzugen sind. Das häufig als Schutzmaß-

nahme gegen das Austreten von Laserstrahlung um den Prozess- oder Arbeitsbereich einge-

setzte Schutzgehäuse ist aber nicht zwangsläufig ein ausreichender Schutz vor LIS. Insbeson-

dere bei offenen Laseranlagen erfolgt die Schwächung von LIS nur durch die Luftabsorption 

und geometrische Effekte (z. B. Abstandsquadratgesetz). 

Der wesentliche Teil der LIS, insbesondere bei Laseranlagen in der Materialbearbeitung, liegt 

im Energiebereich von ca. 2 keV bis etwa 15 keV (Behrens et al. 2019, Legall et al. 2018, Weber 

et al. 2019), wobei strahlenschutzrechtlich ionisierende Strahlung ab 5 keV zu berücksichtigen 

ist (StrlSchG 2017). Die freien Elektronen des Plasmas werden schon durch die umgebende 

Luft stark absorbiert oder vollständig abgebremst. Daher sind bei den meisten Laseranlagen nur 

die Strahlungsanteile der Photonen, d. h. die entstehende Brems- und die charakteristische 

Strahlung für die Konzeption der Abschirmung, zu betrachten.  

Die häufig für das Schutzgehäuse von Laseranlagen verwendeten Werkstoffe sind Stahl, Alu-

minium oder Metalllegierungen. Ein Schutzgehäuse aus Stahlblech mit einer Wandstärke von 

etwa 1 mm bis 2 mm kann für viele Laseranlagen bereits einen ausreichenden Laser- und Strah-

lenschutz bieten (Legall et al. 2022, Schmitt Rahner et al. 2024). Für Laseranlagen, die mit 

Bestrahlungsstärken von mehr als 1016 W·cm-² oder mit Pulsfolgen, bei denen der Folgepuls 

mit dem Plasma des Vorpulses wechselwirkt (Burst-Modus), betrieben werden, muss dagegen 

ggf. auch die Abschirmung von LIS mit einer Energie von mehr als 40 keV berücksichtigt 

werden. Hierfür kann z. B. eine Erhöhung der Wandstärke oder die Anbringung zusätzlicher 

Abschirmmaterialien aus Werkstoffen mit höherer Dichte und Kernladungszahl erforderlich 

sein. Grundsätzlich sollte das Schutzgehäuse als Abschirmung gegen LIS ausgelegt werden. 

Der Begriff der vollständig umschlossenen Laseranlage ist im Kapitel Begriffserklärungen für 

den Kontext dieses Dokuments definiert. Im Rahmen des Strahlenschutzrechts sind der Begriff 

der vollständigen Umschließung und entsprechende technische Anforderungen noch zu defi-

nieren. 

Schutzgehäuse von Laseranlagen in der Materialbearbeitung sind häufig mit Sichtfenstern aus-

gestattet, um den Bearbeitungsprozess direkt beobachten zu können. Diese Beobachtungs-

fenster dienen normalerweise nur dem Schutz vor Laserstrahlung und bestehen meist aus dün-

nem Kunststoff oder ggf. Mineralglas. Diese Materialien sind aufgrund ihrer zu geringen 

Abschirmwirkung als Schutz vor der LIS nicht geeignet. Bei höheren Photonenenergien können 

Laserschutzfenster aus Mineralglas beispielsweise erst dann geeignet sein, wenn sie eine sehr 

hohe Gesamtstärke (eine Wandstärke von 36 mm Mineralglas entspricht der Abschirmwirkung 

von 1 mm Stahl bei einer Photonenenergie von 30 keV) besitzen, die Bestrahlungsstärke des 

fokussierten Laserstrahls nicht größer als 1014 W cm-² ist und kein Burst-Modus angewendet 

wird (Legall et al. 2020). Um den Einbau von Gehäusefenstern und damit mögliche Schwach-

stellen im Strahlenschutz zu vermeiden, sollten zukünftig vermehrt technische Systeme wie 

Kameras zur Beobachtung des Laserbearbeitungsprozesses genutzt werden.  

Weitere Schwachstellen von Schutzgehäusen, die unter dem Gesichtspunkt des Strahlen-

schutzes betrachtet werden müssen, können Bauteilstöße oder Verbindungen unterschiedlicher 

Materialien sein. Im Außen- und Innenbereich eines Schutzgehäuses sollten dabei folgende 

Orte auf mögliche Strahlungslecks überprüft werden: 
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- Kanten und Eckverbindungen,  

- Fenstereinfassungen,  

- Verschraubungen oder Vernietungen,  

- Gravuren,  

- Schweißstellen, insbesondere wenn sie (z.B. von Lack oder Plaketten) verdeckt sind, 

- Türen, Teilezuführungen, Löcher, Lufteinlässe, Dichtungen und Schlauchdurchführungen 

sowie 

- angebrachte Etiketten oder Plaketten. 

Zur Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte des Strahlenschutzes sind bei LIS-erzeugenden 

Laseranlagen häufig Schutzgehäuse notwendig. Zur Dimensionierung der Schutzwände sind 

folgende Kenntnisse notwendig: 

1. Zu unterschreitende Ortsdosisleistung gemäß Tabelle 2, 

2. quantitatives Energiespektrum der Photonen im Innenraum des Schutzgehäuses, 

3. Abstand vom Laserfokus bis zur Innenseite des Schutzgehäuses, 

4. energieabhängiger Massenschwächungskoeffizient des Werkstoffes der Schutzwand       

und 

5. Dicke der Schutzwand. 

Aus diesen fünf Größen lassen sich die Parameter für die Konstruktion und der Werkstoff der 

Schutzwand festlegen. 

Bei der Identifikation sehr kleinflächiger Strahlungslecks (siehe oben) ist zu beachten, dass 

konventionelle Dosisleistungsmessgeräte hierfür häufig nicht geeignet sind. Da die schmalen 

Strahlenbündel an solchen Strahlungslecks nur eine Teilausleuchtung der im Verhältnis zum 

Strahlenbündel meist relativ großen Detektoren bewirken, kann die Dosisleistung an solchen 

Stellen systematisch unterschätzt werden. Diese Problematik ist schon von der Prüfung von 

Röntgeneinrichtungen bekannt. Ob eine Teilausleuchtung vorliegt, kann ggf. durch eine Ab-

standsvariation und die Prüfung der Abweichung vom Abstandsquadratgesetz unter Beachtung 

des Massenschwächungskoeffizienten der Luft verifiziert werden. Für qualitative Messungen 

(u. a. zur Identifikation von Strahlungslecks) können auch Röntgenfilme oder Röntgenspei-

cherfolien (CR-Folien) verwendet werden. Dafür wird das zu untersuchende Gehäuse oder der 

zu untersuchende Umbau großflächig und überlappend mit Röntgenfilm oder CR-Folie abge-

deckt. Die Anlagenparameter sollten im Hinblick auf die Einflussgrößen der LIS (siehe Tabelle 

3) so gewählt werden, dass das Maximum an Dosisleistung im Inneren des Schutzgehäuses 

(Worst Case) während der Strahlungsdurchlassprüfung erzeugt und während der Prüfung kons-

tant gehalten wird. Nach der Exposition erfolgt die Auswertung mit handelsüblichen Auslese-

geräten, welche z. B. in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung eingesetzt werden. An den 

identifizierten Strahlungslecks ist abschließend die Ortsdosisleistung quantitativ zu bestimmen, 

ggf. unter Anwendung einer Korrektur zur Berücksichtigung einer möglichen Teilausleuchtung 

des Detektors. 

Die Wirksamkeit aller Abschirmmaßnahmen muss stets messtechnisch verifiziert werden. 

Wenn das für die messtechnische Verifizierung notwendige Feld ionisierender Strahlung nicht 

mithilfe eines Laserbearbeitungsprozesses stabil erzeugt werden kann, so kann die durch die 

Laseranlage erzeugte LIS z. B. durch eine Röntgenröhre mit geringen Abmessungen (Schmitt 

Rahner et al. 2024) ersetzt werden. Dabei kann eine transportable Röntgenröhre mit einer 3D-

Schwenkeinrichtung und einer Hochspannungsversorgung am Ort des Auftreffbereiches der 
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Laserstrahlung installiert werden. Die mit der Röntgenröhre erzeugten Werte für die Dosis-

leistung und die Energieverteilung müssen mindestens den Werten des durch die LIS erzeugten 

Strahlungsfeldes entsprechen.  

Bei Laseranlagen mit Schutzgehäuse mit öffenbaren Gehäuseteilen ist zu gewährleisten, dass 

eine Strahlenexposition einer Person verhindert wird. Dafür sind Sicherheitseinrichtungen (wie 

sie z. B. in DIN 54113-1 (DIN 54113-1:2018) für Röntgeneinrichtungen beschrieben sind) 

einzusetzen, die die Maschine bei Öffnung des Schutzgehäuses sicher abschalten. Die Ver-

wendung von Strahlungslabyrinthsystemen für die LIS ist ebenfalls möglich. Die Anforde-

rungen an solche Labyrinthsysteme, z. B. zur Materialzuführung, sollten dabei mit den beste-

henden Anforderungen an herkömmliche Röntgeneinrichtungen harmonisiert sein.  

Viele der aktuellen Laseranlagen verfügen zum Schutz vor der Laserstrahlung bereits über 

Sicherheitseinrichtungen, die aber auch den Anforderungen nach dem Strahlenschutzrecht für 

ionisierende Strahlung genügen müssen. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, müssen 

ggf. bestehende Sicherheitseinrichtungen angepasst werden. Dabei sind u. a. folgende Anfor-

derungen einzuhalten: 

- Der Laserbetrieb ist erst nach einer Verriegelung des Schutzgehäuses oder nach Über-

wachung der ordnungsgemäßen Schließung derselben zu ermöglichen. Ausnahmen bilden 

der Einstellbetrieb und Servicearbeiten für die dann zeitweise die Regelungen für nicht 

vollständig umschlossene Laseranlagen gelten müssen. 

- Die Verriegelung oder Schließung des Schutzgehäuses ist mit Sicherheitseinrichtungen zu 

überwachen. 

- Ein möglicher Eingriff in den Innen- oder den Bearbeitungsraum der Laseranlage mittels 

ggf. weiterer vorhandener Türen oder Klappen ist durch deren Überwachung (d. h. deren 

Integration in den Sicherheitskreis) zu verhindern. 

- Bei Auftreten eines Fehlers (insbesondere bei den Sicherheitseinrichtungen) ist durch 

Fehlererkennung eine sichere Abschaltung der Maschine zu erzwingen. 

- Ein Wiedereinschalten der Maschine ist bis zur vollständigen Beseitigung des aufgetretenen 

Fehlers zu verhindern.  

Wenn die Laseranlage als bauartzugelassene Vollschutzanlage9 nach § 17 Absatz 1 Nr. 4 

StrlSchG (StrlSchG 2017) betrieben wird, sind unter anderem zwei voneinander unabhängige 

Sicherheitseinrichtungen gemäß § 23 Satz 1 Nr. 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) vorgeschrieben. 

Aufgrund der höheren Gesamtsicherheit wird eine redundante Auslegung der Sicherheitsein-

richtungen grundsätzlich für alle Laseranlagen empfohlen.  

Spezifische technische Anforderungen an die Sicherheitseinrichtungen für Laseranlagen zur 

Umsetzung der Regelung gemäß § 23 Satz 1 Nr. 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) liegen zurzeit 

noch nicht vor. Da die technischen Anforderungen an eine Vollschutzanlage nach § 23 

StrlSchV (StrlSchV 2018) aber an die Anforderungen an ein Vollschutzgerät gemäß § 21 

StrlSchV (StrlSchV 2018) angelehnt sind, kann bei der Auslegung der Sicherheitseinrichtungen 

der Bericht Dos-59 der PTB (Dombrowski et al. 2017) herangezogen und in analoger Weise 

angewendet werden. Gemäß Abschnitt 9 dieses PTB-Berichts ist bei der konstruktiven 

Gestaltung der Sicherheitseinrichtungen für Vollschutzanlagen der „performance level e“ nach 

DIN EN 13849-1 (DIN EN 13849-1:2023-12) vorzusehen. Dies ist bei der Konzeption der 

Sicherheitseinrichtungen sowie bei den Anforderungen an die eingesetzten Sicherheitsschalter, 

                                                 

9 Bauartzugelassene Anlagen können unter erleichterten rechtlichen Randbedingungen betrieben werden. 
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-taster, Microcontroller etc. zu berücksichtigen10. Auch für Laseranlagen, die keine Vollschutz-

anlagen nach § 17 Absatz 1 Nr. 4 StrlSchG (StrlSchG 2017) sind, können dem PTB-Bericht 

(Dombrowski et al. 2017) Hinweise und Empfehlungen für die Konzeption der Sicherheitsein-

richtungen entnommen werden.  

Für die Erteilung einer Bauartzulassung für eine Laseranlage zur Erzeugung von ionisierender 

Strahlung ist das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zuständig.  

Empfehlung 1 beinhaltet die Möglichkeit, vollständig umschlossene Laseranlagen zukünftig 

anzeige- und genehmigungsfrei betreiben zu können, wenn die Ortsdosisleistung in 10 cm Ab-

stand von der berührbaren Oberfläche kleiner ist als 1 µSv h-1 11 und die Bestrahlungsstärke 

1016 W cm-2 nicht überschreitet (siehe Abbildung 2). Bei Einhaltung dieser Parameter ist eine 

Exposition von Personen durch LIS praktisch ausgeschlossen und der Aufbau eines Strah-

lenschutzregimes durch den Betreiber der Anlage folglich nicht notwendig. Eine analoge Rege-

lung findet sich in § 8 i.V.m. Anlage 3 Teil D StrlSchV (StrlSchV 2018), in der geregelt wird, 

dass Störstrahler anzeige- und genehmigungsfrei betrieben werden können, wenn die Spannung 

zur Beschleunigung der Elektronen 30 kV und die Ortsdosisleistung bei normalen Betriebs-

bedingungen im Abstand von 0,1 m von der berührbaren Oberfläche 1 µSv h-1 nicht überschrei-

ten. Diese Regelung hat sich seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt.  

Abbildung 2:  Empfohlene Bereiche für die Anzeige- und Genehmigungspflicht für nicht voll-

ständig umschlossene Laseranlagen (links) und für vollständig umschlossene 

Laseranlagen (rechts) gemäß Empfehlung 1 in diesem Dokument. Hierbei 

bezieht sich die Ortsdosisleistung auf einen Abstand von der berührbaren 

Oberfläche von 10 cm. 

Ziel der Empfehlung 1 ist es deshalb, unnötigen behördlichen Aufwand beim Betreiben von 

sehr sicheren UKP-Laseranlagen zu vermeiden und die vorhandenen personellen und finan-

ziellen Ressourcen für den notwendigen Strahlenschutz beim Betrieb von den UKP-Laser-

anlagen dort sicherzustellen, wo der Strahlenschutz nicht durch technische und bauliche Maß-

nahmen allein gewährleistet ist. So wird unnötiger Verwaltungsaufwand auf Seiten der Betrei-

                                                 

10 Anmerkung: Viele Laseranlagen, insbesondere, wenn sie in der Materialbearbeitung eingesetzt werden, 

verfügen wegen des Schutzes vor Laserstrahlung und der Gefährdung durch bewegliche Teile im Bearbei-

tungsraum bereits über entsprechende Sicherheitseinrichtungen. Hier ist eine Harmonisierung der Anforde-

rungen anzustreben.  
11 Die Bestimmung der Ortsdosisleistung, insbesondere zur Überprüfung einer Anzeige- und Genehmigungs-

freiheit, kann hierbei durch Messung, Berechnung oder Plausibilitätsbetrachtung erfolgen. 
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ber und Behörden vermieden und die Akzeptanz des Strahlenschutzes bei UKP-Laseranlagen, 

bei denen eine Exposition durch LIS möglich ist, erhöht. 

3.4.2.4 Offene Laseranlagen 

Laseranlagen, bei denen ein vollständig umschlossenes Schutzgehäuse nicht realisiert werden 

kann, werden als offene Laseranlagen bezeichnet. Offene Laseranlagen werden in der Regel zu 

Forschungs- und Entwicklungszwecken betrieben. Bei den meisten Anwendungen mit Aus-

nahme der Laser-Materialbearbeitung und der laserinduzierten Plasma-Spektroskopie (LIPS) 

wird dabei die Erzeugung eines Plasmas vermieden, da diese mit der Zerstörung des Unter-

suchungsgegenstandes und optischer Bauelemente einhergeht. Zu Forschungszwecken werden 

die optischen Aufbauten in der Regel von den Anwendern gestaltet und bei Bedarf verändert. 

Rechtlich unterliegen diese Aufbauten dem Arbeits- bzw. dem Laser- und Strahlenschutz. 

Sowohl bei vollständig umschlossenen als auch bei offenen Laseranlagen kann durch Fehl-

verhalten oder Unkenntnis über die Entstehung und die Gefahren von LIS eine unbeabsichtigte 

Exposition durch LIS wegen unzureichender oder fehlender Abschirmung nicht vollständig 

ausgeschlossen werden. Die Gefahr einer solchen Exposition ist jedoch stark abhängig von den 

Betriebsparametern (insbesondere der Pulsfolgefrequenz und somit der Fähigkeit der Laser-

anlage, für den Strahlenschutz relevante LIS zu erzeugen) und der speziellen Anwendung. Auf-

grund der fehlenden Abschirmung bei offenen Anlagen ist die Gefahr im Allgemeinen aber 

erhöht.  

Als offene Laseranlagen gelten in diesem Sinne auch vollständig umschlossene Laseranlagen, 

deren Schutzgehäuse geöffnet oder dessen Sicherungssystem überbrückt ist. Dies beinhaltet 

neben einer vorgesehenen Überbrückung auch eine vorsätzliche Manipulation mit einfachen 

Mitteln, z. B. Büroklammer, Schraubendreher. Eine Reduzierung der Dosisleistung nur nach 

dem Abstandsquadratgesetz für Abstände im Meterbereich gewährleistet bei offenen, LIS 

erzeugenden Laseranlagen nicht notwendigerweise einen ausreichenden Strahlenschutz. Vor-

sorgliche Serviceregelungen in der Laser-Materialbearbeitung empfehlen beispielsweise den 

Einsatz von reduzierten Laserleistungen von nur 5 %, die aber nicht technisch überwacht 

werden. Eine Übertragung dieser Regelung auch auf alle LIS-erzeugende Laseranlagen wäre 

sinnvoll und sollte geprüft werden. 

Bei offenen Laseranlagen existiert keine berührbare Oberfläche. Bei vollständig umschlossenen 

Laseranlagen ist die berührbare Oberfläche zur Bestimmung der Ortsdosisleistung in 10 cm 

Abstand das Schutzgehäuse. Bei offenen Laseranlagen ist in Analogie der Messpunkt zur 

Bestimmung der Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand von dem Ort, an dem der Laserstrahl auf 

das Werkstück oder das im Fokuspunkt des Laserstrahles liegende Material trifft, zu sehen. 

Damit sind die Regelungen des Strahlenschutzrechtes formal anwendbar.  

3.4.2.5 Nachweis des Strahlenschutzes bei Laseranlagen 

Zur Zeit existiert ein Prüfkonzept (BMUV 2022, Schmitt Rahner et al. 2024) für den Betrieb von 

Laseranlagen mit einer Bestrahlungsstärke von bis zu 1016 W cm-2. Das Prüfkonzept (BMUV 

2022) ist sowohl für vollständig umschlossene als auch offene Laseranlagen anwendbar. 

Laseranlagen zur Anwendung ionisierender Strahlung am Menschen fallen nicht in den 

Anwendungsbereich dieses Prüfkonzeptes. Laseranlagen zur Anwendung nicht ionisierender 

Strahlung am Menschen fallen hinsichtlich der Beurteilung des Strahlenschutzes in den Anwen-

dungsbereich dieses Prüfkonzeptes. Gegenwärtig werden einige hundert UKP-Laseranlagen in 

der Augenheilkunde in Deutschland betrieben, die bisher nicht in Bezug auf den Schutz vor 

ionisierender Strahlung für den Patienten und für das Personal bewertet wurden. Die in der Oph-

thalmologie verwendeten UKP-Laseranlagen arbeiten mit Bestrahlungsstärken > 1013 W cm-², 
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teilweise mit mehr als 1014 W cm-² (Pepose und Lubatschowski 2008, Tabelle 1) und sind somit 

zumindest anzeigepflichtig.12 

Die als Stellungnahme formulierte (vgl. Kapitel 2) erforderliche Weiterentwicklung des Prüf-

konzeptes für den Betrieb von Laseranlagen, die nicht am Menschen eingesetzt werden, ergibt 

sich aus folgenden Gründen: 

− Die Anwendungsbereiche und die technische Ausführung der UKP-Laser entwickeln sich 

stetig weiter und insbesondere schneller als bei anderen Anlagen zur Erzeugung ionisie-

render Strahlung. 

− Das 2022 veröffentlichte Prüfkonzept wurde in der Praxis nun schon von vielen Sachver-

ständigen an vielen unterschiedlichen Anlagen erprobt, so dass der Erfahrungsrückfluss 

daraus genutzt werden sollte. 

− Das BfS-Forschungsvorhaben mit der Forschungskennzahl 3620S22373 (Schmitt Rahner 

et al. 2024) hat Bedarf an einer Überarbeitung des Prüfberichtsmusters aufgezeigt. 

− Die Umsetzung der Empfehlung 1 bedingt (hinsichtlich der Differenzierung zwischen voll-

ständig umschlossenen und offenen Anlagen) auch eine Anpassung des Prüfkonzepts. 

Zudem müssen die unterschiedlichen Gefährdungspotenziale der Anlagen berücksichtigt werden. 

3.4.2.6 Das Ortsdosisleistungskriterium bei der Risikoklassifizierung 

Für eine vereinfachte rechtliche Regelung sollte ein eindeutiger Satz an möglichst wenigen 

Laserparametern festgelegt werden, der die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte garantiert.  

In der Laser-Materialbearbeitung wurden 20 Einflussgrößen identifiziert (Schille et al. 2021a), 

die die Röntgenphotonenemission beeinflussen (siehe Tabelle 3). Dazu wurden neben den 

physikalischen Einflussgrößen (Pulsdauer, Pulsenergie, Wellenlänge, Einfallswinkel, resultie-

rende Bestrahlungsstärke und Pulsfolgefrequenz) auch die in der Laser-Materialbearbeitung 

prozessabhängigen Einflussgrößen berücksichtigt, die im Wesentlichen die Einstrahlbedingun-

gen des Laserstrahls auf die Materialoberfläche definieren. Diese vielen, zum Teil schwer 

messbaren Einflussgrößen, kombiniert mit der stetigen Weiterentwicklung der Lasertechnik 

machen es plausibel, dass das Einhalten der Expositionsgrenzwerte für LIS nicht durch das 

Einhalten einzelner Laserparameter nachgewiesen werden kann, da die entstehende Ortsdosis-

leistung aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Parameter resultiert. 

Die SSK stellt fest, dass das alleinige Kriterium einer Grenzbestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 

für die Genehmigungs- und Anzeigefreiheit von offenen Laseranlagen gemäß Anlage 3 Teil C 

Satz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) für einen Großteil der Laser-Materialbearbeitungsanlagen 

nicht anwendbar ist. Die Grenzbestrahlungsstärke wurde auf Basis der Erkenntnisse im Jahr 

2018 konservativ auf der Grundlage experimenteller Worst-Case-Untersuchungen (alle 

Geometrien und eine repräsentative Auswahl an Materialien) bei Pulsfolgefrequenzen von 

400 kHz, einer Pulsdauer von 1 ps und Einzelpulsenergien von 10 µJ bis 100 µJ festgelegt 

(Legall et al. 2018). Aus diesen Untersuchungen wurde für eine Bestrahlungsstärke von 

1013 W cm-2 und eine Pulsfolgefrequenz von 400 kHz eine Richtungs-Äquivalentdosisleistung 

Ḣ'(0,07, Ω) von 1 µSv h-1 (bei 1,5 W mittlerer Laserleistung) in einem Abstand von 42 cm in 

Luft zur Quelle abgeschätzt, was einer Einzeldosis pro Laserpuls von 7·10-10 µSv entspricht. 

Da die Dosisleistung im kHz-Bereich linear von der Pulsfolgefrequenz abhängt, ist für Laser 

mit einer Bestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 und ansonsten vergleichbaren Laserparametern 

                                                 

12 Bei vier Herstellern wird bei der refraktiven Chirurgie mit einer Bestrahlungsstärke von > 8 ∙ 1014 W cm-² am 

Auge gearbeitet (berechnet von G. Dittmar mit den Daten aus Tabelle 1 von (Pepose und Lubatschowski 

2008)). 
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aber weniger als 400 kHz Pulsfolgefrequenz folglich keine Überschreitung der Grenzwert-

dosisleistung von 1 µSv h-1 in Bezug auf die Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) zu 

erwarten. Trotzdem unterliegen diese Anlagen der Anzeigepflicht. Allerdings kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass bei gleicher Bestrahlungsstärke aber ansonsten abweichenden 

Laserparametern (z. B. bei höheren Pulsfolgefrequenzen, Pulsdauern oder Pulsenergien) eine 

solche Grenzwertüberschreitung auszuschließen ist.  

Für vollständig umschlossene Laseranlagen mit einem Schutzgehäuse von mindestens 1 mm 

Stahl kann aus Sicht der SSK hingegen das alleinige Kriterium einer Grenzbestrahlungsstärke 

von 1013 W cm-2 für eine Genehmigungs- und Anzeigefreiheit verwendet werden. Diese 

Erkenntnis folgt aus neueren, nach 2018 bei einer Bestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 

durchgeführten Dosisleistungsmessungen an UKP-Laseranlagen im Burst-Modus und bei 

Pulsdauern bis in den ps-Bereich (Holland et al. 2022, Schille et al. 2021a, Schille et al. 2021b).  

Bei den im Burst-Modus durchgeführten Messungen zeigte sich bei einer aus der Energie des 

zeitlich unmodulierten Laserpulses (keine Aufteilung des Pulses in Einzelpulse des Burst-

Modus) berechneten Bestrahlungsstärke von 1,6·1013 W cm-2 und 3,8·1013 W cm-2 im Ver-

gleich zum ungeteilten Laserpuls sowohl im ns-Burst-Modus (Zeitabstand der Einzelpulse im 

ns-Bereich) als auch im ps-Burst keine Erhöhung der gemessenen Äquivalentdosisleistung 

Ḣ'(0,07, Ω) (Schille et al. 2021a, Schille et al. 2021b). Die für den ungeteilten Laserpuls 

gemessene Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) folgt dem Verlauf in (Legall et al. 

2018). Diese Ergebnisse zeigen, dass bei den niedrigen Einzelpulsenergien im Burst aufgrund 

des nichtlinearen Anstiegs der LIS in Abhängigkeit von den Laserpulsenergien bei 

Bestrahlungsstärken unter 1013 W cm-2 keine Erhöhung der Dosisleistung zu erwarten ist. Steigt 

die Bestrahlungsstärke hingegen auf Werte im Bereich von 1014 W cm-2, so zeigen die an der 

PTB durchgeführten Messungen im ps-Burst aufgrund des nichtlinearen Verhaltens der LIS 

einen deutlichen Anstieg der erzeugten Photonenenergien und der Dosisleistung (Böttcher et 

al. 2022). 

Eine Steigerung der Ortsdosisleistung mit dem Anheben der Pulsdauer bei konstanter 

Bestrahlungsstärke und konstanter Pulswiederholfrequenz wurde durch (Holland et al. 2022) 

bestätigt. Hier wurde bei einer konstanten Bestrahlungsstärke von 1,6·1013 W cm-2 und einer 

Pulsdauer von 0,9 ps eine Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) von 20 µSv·h-1 (bei 

1 W mittlerer Laserleistung) in 20 cm Abstand vom Laserplasma gemessen. Die Richtungs-

Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) stieg auf 100 µSv h-1 (bei 1 W mittlerer Laserleistung), 

wenn bei gleicher Bestrahlungsstärke die Pulsdauer von 0,9 ps auf 3 ps verlängert wurde. Diese 

Steigerung der Dosisleistung entspricht ungefähr einem Faktor 5. Da der bei diesen Pulsdauern 

wirkende physikalische Mechanismus der Röntgenerzeugung die sogenannte „Resonanz-

absorption“ ist und somit die spektrale Verteilung des Emissionsspektrums mit der Bestrah-

lungsstärke skaliert, unterscheidet sich das Emissionsspektrum bei den betrachteten Pulsdauern 

bei gleicher Bestrahlungsstärke nur durch seine Amplitude aber nicht durch seinen spektralen 

Verlauf (Legall et al. 2022). Damit ist für eine Bestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 –  unabhän-

gig von der Pulsdauer – die LIS nahezu vollständig auf den Photonenenergiebereich unter 

15 keV beschränkt (Behrens et al. 2019) und die exemplarisch für eine Pulsdauer von 1 ps und 

für höhere Bestrahlungsstärken konservativ ermittelte Abschirmdicke des Schutzgehäuses 

(Legall et al. 2018) auch für die UKP-Laseranlagen im ps-Bereich ausreichend. Für nähere 

Informationen zur Abhängigkeit des spektralen Verlaufs der LIS von der Bestrahlungsstärke 

beim Erzeugungsmechanismus der Resonanzabsorption wird auf Legall et al. 2022 verwiesen. 

Bei offenen Laseranlagen müssen neben der Ortdosisleistung auch die Richtungs-Äquivalent-

dosisleistungen Ḣ' (0,07, Ω) und Ḣ' (3, Ω) für den anzeige- und genehmigungsfreien Betrieb 

der Laseranlage berücksichtigt werden. Eine Abschätzung, bei welchen Pulsdauern und Puls-

folgefrequenzen für eine bestimmte Bestrahlungsstärke eine Überschreitung des Grenzwertes 
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der Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ' (0,07, Ω) zu erwarten ist, kann, wie im Weiteren 

beschrieben, erfolgen. Für die Bestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 kann bei gegebener 

Pulsdauer und gegebenem Fokusdurchmesser die zum Erreichen dieser Bestrahlungsstärke 

erforderliche Pulsenergie berechnet werden. Mit der Pulsenergie kann auf der Grundlage der in 

(Holland et al. 2022, Schille et al. 2022) publizierten Richtungs-Äquivalentdosisleistung 

Ḣ'(0,07, Ω) pro Watt die für eine gegebene Pulsfolgefrequenz zu erwartende Richtungs-Äqui-

valentdosisleistung Ḣ'(0,07, Ω) in einem Abstand von 0,1 m vom Entstehungsort abgeschätzt 

werden. Dabei ergibt sich bei einer Bestrahlungsstärke von 1013 W cm-2 und einem typischen 

Fokusdurchmesser von 20 µm für eine Pulsdauer von 1 ps eine maximale zulässige Pulsfolge-

frequenz von ca. 5 kHz um eine Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07, Ω) = 25 µSv in einer 

Stunde zu akkumulieren. Entsprechend ergibt sich für 100 fs eine Pulsfolgefrequenz von ca. 

1 MHz, bei 300 fs eine Pulsfolgefrequenz von ca. 100 kHz und für 10 ps eine Pulsfolgefrequenz 

von ca. 1 kHz.  

Wird für die betrachteten Pulsdauern die Bestrahlungsstärke jedoch um einen Faktor 10 niedri-

ger gewählt, also 1012 W cm-2, können aufgrund des nichtlinearen Abfalls der erzeugten LIS 

um mehrere Größenordnungen selbst bei sehr hohen Pulsfolgefrequenzen im MHz-Bereich 

keine Dosisleistungen mehr nachgewiesen werden. Wird die Entfernung des Messpunktes der 

Dosisleistung zum Entstehungsort der LIS mit einem realitätsnahen Aufenthaltsort (d. h. ein 

Abstand von 30 cm bis 1 m) angenommen, so erhöhen sich die maximal erlaubten Pulsfolge-

frequenzen um eine bis zwei Größenordnungen. Weiterhin ist bei Bestrahlungsstärken unter-

halb 1013 W cm-2 mit Photonenenergien kleiner 10 keV der Einsatz von Abschirmungen (z. B. 

Stellscheiben aus Glas oder PMMA) denkbar, um die durch die LIS hervorgerufene Hautdosis 

um mehrere Größenordnungen zu reduzieren. Bei einer angenommenen jährlichen Betriebs-

dauer der Laseranlage von 2 000 h, entspricht der Jahresgrenzwert der Hautdosis von 50 mSv 

einer Dosisleistung von 25 µSv h-1. Wird die jährliche Betriebsdauer reduziert, erhöht sich ent-

sprechend die maximal zulässige Pulsfolgefrequenz. Die akkumulierten Einzelpulsdosen liegen 

dabei im aSv- bis pSv-Bereich, die Einzelpulsenergien im nJ- bis µJ-Bereich. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die aktuelle Regelung zum genehmigungs- und anzei-

gefreien Betrieb von UKP-Laseranlagen nach Anlage 3 Teil C Satz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) 

auch für offene Laseranlagen angewendet werden kann und einen sicheren Betrieb dieser 

Anlagen gewährleistet (vgl. Empfehlung 1). Die für offene Laseranlagen durchgeführten 

Berechnungen zeigen, dass ein Großteil der bei einer Bestrahlungsstärke von kleiner 

1013 W cm-2 betriebenen UKP-Laseranlagen keine LIS mit einer Photonenenergie oberhalb 

5 keV und einer Dosisleistung von größer als 1 µSv h-1 in 0,1 m Abstand vom Entstehungsort 

(vgl. Tabelle 2) erzeugt. Allerdings können UKP-Laseranlagen mit Bestrahlungsstärken unter 

1013 W cm-2 und einer langen Pulsdauer im ps-Bereich bei hohen Pulsfolgefrequenzen im kHz-

Bereich und darüber LIS erzeugen. Deshalb ist für einen sicheren Betrieb das alleinige 

Bestrahlungsstärkekriterium nicht ausreichend und dort eine Prüfung der Laseranlagen durch 

Messung der Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand vom Entstehungsort erforderlich. Wegen der 

fehlenden Abschirmung sollten hier neben der Ortdosisleistung auch die Richtungs-Äquivalent-

dosisleistungen Ḣ'(0,07, Ω) und Ḣ'(3, Ω) für die Feststellung der Anzeige- und Genehmigungs-

freiheit ermittelt werden. Aufgrund der niedrigen Photonenenergien (unterhalb 10 keV) führt 

bei offenen Laseranlagen der Einsatz von geringen Abschirmdicken (z. B. Handschuhe, Kittel) 

bereits zur Reduzierung der LIS um mehrere Größenordnungen. 

Bei vollständig umschlossenen Anlagen mit einem Schutzgehäuse von mindestens 1 mm 

dickem Stahl ist bei einer Bestrahlungsstärke bis maximal 1013 W cm-2 in jedem Fall von einer 

ausreichend starken Abschwächung der LIS durch die vollständige Umschließung (Schutz-

gehäuse) aufgrund der geringen Photonenenergien im keV-Bereich (vgl. Abbildung 1) auszu-

gehen.  
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Auch bei größeren Bestrahlungsstärken lässt sich die erzeugte niederenergetische LIS effektiv 

und ausreichend durch die vollständige Umschließung abschwächen, was durch eine ent-

sprechende qualifizierte Dosisleistungsmessung zu verifizieren ist.  

Erst bei einer Bestrahlungsstärke von 1016 W cm-2 oder darüber, sind andere Erzeugungsmecha-

nismen der LIS möglich, die dann auch zu deutlich höheren Energien bis in den MeV-Bereich 

führen können. Deshalb ist für den Betrieb dieser Anlagen eine Anzeigepflicht zu fordern.  

Die LIS-Erzeugung hängt von einer größeren Anzahl an Einflussgrößen ab (vgl. Tabelle 3). Um 

nach einem durch eine Dosismessung festgestellten anzeige- und genehmigungsfreien Betrieb 

einen sicheren Betrieb der UKP-Laseranlage über die gesamte Betriebsdauer zu gewährleisten, 

ist vor einer wesentlichen Abweichung des Betriebes der Laseranlage eine erneute Überprüfung 

mit Messung der Dosisleistung zu fordern. Darüber hinaus ist durch eine verpflichtende Kenn-

zeichnung der Anlage und des Betriebsraumes, z. B. durch ein Warnschild mit einem Hinweis 

auf eine potenzielle LIS-Erzeugung, der Anwender der Anlage auf mögliche Gefahren hinzu-

weisen. 

3.4.2.7 Risikoklassifizierung ohne Ortsdosisleistungskriterium 

Die sicherste Nachweismöglichkeit der Einhaltung der Grenzwerte des Strahlenschutzes ist das 

Messen der Ortsdosisleistungen unter Beachtung des Worst Case (BMUV 2022). Die Durch-

führung von Ortsdosisleistungsmessungen an Laseranlagen ist allerdings technisch aufwändig. 

Daher sollte die Anzahl der Ortsdosisleistungsmessungen auf die Laseranlagen eingegrenzt 

werden, bei denen nach aktuellem Stand des Wissens Messungen notwendig sind. Es ist daher 

wünschenswert, zukünftig den genehmigungs- und anzeigefreien Betrieb von Laseranlagen 

allein auf der Basis von Betriebsparametern zu erlauben. Nach dem derzeitigen Stand von 

Wissenschaft und Technik ist aber noch kein sinnvoller Satz von Betriebsparametern bekannt.  

Ein möglicher Ansatz wäre eine strukturierte Zusammenführung von Daten zu den Prozessen 

und Materialien, den Betriebsparametern der Laseranlagen und den Messergebnissen der Orts-

dosisleistung. Damit könnte die Prüfung der Anzeige- bzw. Genehmigungsfreiheit von UKP-

Laseranlagen vereinfacht werden (vgl. Empfehlung 2). Diese Angaben könnten durch Herstel-

ler bereitgestellt und ggf. durch die Prüfergebnisse der Sachverständigen ergänzt und in einer 

Datenbank als anonymisierte Datensätze gespeichert werden. Hierbei können wissenschaftliche 

Erkenntnisse über das Zusammenwirken der Einflussgrößen auf die Dosisleistung einfließen 

und quantifiziert werden. Gerade im Hinblick auf die sich ständig weiterentwickelnden Laser-

technik erscheint dieser Ansatz sinnvoll.  

3.4.2.8 Internationale Normung 

Harmonisierte Regelungen, insbesondere in Form von Normen, für den Strahlenschutz bei LIS-

erzeugenden Laseranlagen würden die Hersteller und Betreiber verlässlicher vor unsicheren 

Produkten schützen. 

Der Bedarf für eine internationale Norm wurde auch schon von der Internationalen Orga-

nisation für Normung (ISO) im Jahr 2020 explizit benannt und im Jahr 2023 weiterhin bestätigt. 

Die Roadmap von ISO/TC85/SC2 wurde von der Advisory Group in der Sitzung am 02. 

Dezember 2020 um den Normungsbedarf (i.) bei UKP-Lasern ergänzt: „Identify the needs in 

all sectors of activity, in particular regarding emerging issues like: i. Use of ultra-short pulse 

lasers in material processing and research“. 

Die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE) im Deut-

schen Institut für Normung (DIN) und Verband der Elektrotechnik Elektronik Informations-

technik e.V. (VDE) hat eine Unterarbeitsgruppe des DIN GK 852.0.1 „Röntgenstrahlung bei 
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der Ultrakurzpulslaser-Materialbearbeitung“ gegründet. Für die anstehende Normungsarbeit 

sind über passende Projektförderung unterstützende finanzielle Mittel bereitzustellen.  

Die Marktführer zur Herstellung von UKP-Laseranlagen in der Materialbearbeitung haben 

ihren Sitz in Deutschland, die Anlagen werden jedoch europa- und weltweit eingesetzt. Daher 

sollte eine Initiative zur Harmonisierung der Strahlenschutzanforderungen für die UKP-Laser-

anlagen, für deren Betrieb eine Anzeige oder Genehmigung notwendig ist, (von Deutschland 

gefördert) gestartet werden. Hiermit kann sowohl der Marktvorteil als auch das vorrangig in 

Deutschland vorhandene Wissen und die Erfahrung zielführend eingebracht werden.  

Deutschland verfügt als erstes Land weltweit über konkrete Regelungen zum Strahlenschutz an 

UKP-Laseranlagen, die auf intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen und Beratungen 

basieren. Dieser hohe und fundierte Stand sollte als Ausgangsbasis für eine weltweite Harmo-

nisierung durch eine ISO- oder IEC-Norm (Internationale Elektrotechnische Kommission) 

genutzt werden. So kann nicht nur Doppelarbeit vermieden, sondern auch eine harmonisierte 

Absicherung der deutschen Strahlenschutzregelungen erreicht werden. 

Des Weiteren werden die für Strahlenschutzmessungen an UKP-Laseranlagen notwendigen 

anspruchsvollen Dosimeter nur bei einem ausreichenden Marktbedarf entwickelt werden, was 

ebenfalls eine Harmonisierung der Messanforderungen erfordert. 

3.4.3 Messung von LIS 

Anzuwendende Messgrößen 

Das StrlSchG (StrlSchG 2017) ist für ionisierende Strahlung mit Energien ≥ 5 keV anzu-

wenden. Um nachzuweisen, dass die im StrlSchG (StrlSchG 2017) festgelegten Grenzwerte 

eingehalten sind, sollten im Allgemeinen Messungen durchgeführt werden. Die dabei relevante 

Messgröße (Anlage 18 Teil A zu § 171 StrlSchV (StrlSchV 2018)) ergibt sich aus den Eigen-

schaften des Strahlungsfeldes. Bei einer Ganzkörperexposition durch äußere Photonenstrahlung 

ist die Messgröße zu überwachen, die zur Abschätzung desjenigen Grenzwertes dient, der zuerst 

überschritten werden kann: 

− Unterhalb einer mittleren Energie von 12 keV ist dies der Grenzwert der Organ-Äquiva-

lentdosis für die Haut gemäß § 78 Absatz 2 Nr. 2 StrlSchG (lokale Hautdosis). Als Mess-

Äquivalentdosis dient hier die Richtungs-Äquivalentdosis H'(0,07, Ω) oder die Ober-

flächen-Personendosis Hp(0,07).  

− Oberhalb einer mittleren Energie von 12 keV ist dies der Grenzwert für die effektive Dosis. 

Als Mess-Äquivalentdosis dient hier die Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) oder die 

Tiefen-Personendosis Hp(10).  

Grundsätzlich ist immer zu prüfen, ob eine Teilkörperexposition durch äußere Photonenstrah-

lung, z. B. durch Strahlenaustritt durch Spalten oder Fenster, vorliegen kann. Hier sind dann die 

zur Abschätzung der Teilkörperexposition geeigneten Mess-Äquivalentgrößen H'(0,07, Ω), 

H'(3, Ω), Hp(0,07) sowie die Augenlinsen-Personendosis Hp(3) zu verwenden. 

Bei offenen Laseranlagen oder bei Messungen innerhalb des Schutzgehäuses kann in unmittel-

barer Nähe der Strahlungsquelle neben der Photonenstrahlung auch Elektronenstrahlung auf-

treten (vgl. Kapitel 3.2.4). 
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Anforderungen an konformitätsbewertete Messgeräte 

Für Messungen, die sich aus den Forderungen des StrlSchG (StrlSchG 2017) ergeben, ist nach 

Mess- und Eichverordnung  (§ 1 Absatz 1 Nr. 13 MessEV (MessEV 2014)) das MessEG 

(MessEG 2013) anzuwenden und die sich daraus ergebenden Anforderungen sind in den Anfor-

derungen der PTB an Ortsdosimetern zusammengefasst (PTB 2018). 

Sofern für die geforderten Messzwecke keine dem MessEG (MessEG 2013) entsprechenden 

Messgeräte zur Verfügung stehen, kann die zuständige Behörde im Einzelfall dem Strahlen-

schutzverantwortlichen (SSV) die Verwendung anderer geeigneter Strahlungsmessgeräte 

gemäß § 90 Absatz 2 Satz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) gestatten (siehe Anhang A-2). Aufgrund 

der Komplexität der Anforderungen bezieht sich diese Gestattung grundsätzlich auf eine Kom-

bination aus spezifiziertem Messgerät (mit Angabe der Seriennummer) und klar abgegrenzter 

Messaufgabe. 

Kriterien zur Auswahl der Messgeräte 

Bei der Auswahl des Messgerätes sind insbesondere der Energiebereich der Photonen und die 

zeitlich gepulste Charakteristik der LIS zu berücksichtigen. Die Energieverteilung des am 

Messort auftreffenden Photonenstrahlungsfeldes hängt dabei nicht nur von der Erzeugung, 

sondern auch von der Schwächung der Strahlung zwischen Entstehungsort und Messort ab. In 

Abbildung 3 ist dies graphisch für verschiedene Messsituationen zusammengefasst. Bei einer 

mittleren Photonenenergie unterhalb 12 keV ist die Richtungs-Äquivalentdosisleistung 

Ḣ'(0,07, ) zu messen. Oberhalb einer mittleren Photonenenergie von 12 keV ist Ḣ*(10) zu 

messen. Eine Ausnahme bildet eine mögliche Teilkörperexposition, die dann über die Messung 

der Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(0,07, ) und im Falle einer Augenlinsenexposition 

die Richtungs-Äquivalentdosisleistung Ḣ'(3, ) zusätzlich erfasst werden muss. Die Mindest-

anforderungen an Dosisleistungsmessgeräte für Messungen an UKP-Laseranlagen sind auch in 

Anhang A-1 benannt.  

 

Abbildung 3:  Notwendige Messgrößen bei der Bewertung des Schutzgehäuses einer UKP-

Laseranlage  

3.4.4 LIS bei der Anwendung am Menschen 

Bestehende Erkenntnisse aus den Untersuchungen von LIS an UKP-Laseranlagen in der Mate-

rialbearbeitung (Freitag und Giedl-Wagner 2020, Holland et al. 2022, Legall et al. 2021, 

Metzner et al. 2021, Mosel et al. 2021, Pepose und Lubatschowski 2008, Schille et al. 2021b, 

Weber und Graf 2022) und das zugrundeliegende physikalische Wirkprinzip lassen es als wahr-
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scheinlich erscheinen, dass LIS auch bei UKP-Laseranlagen in der medizinischen Anwendung 

entsteht. Eine Literaturstudie ergab, dass zu diesem Thema jedoch zurzeit noch nicht genügend 

wissenschaftliche Untersuchungen vorliegen.  

Aus diesem Grund wurde das vom BMUV geförderte Forschungsvorhaben „Untersuchung 

möglicher Expositionen durch ionisierende Strahlung bei der Anwendung von UKP-Lasern in 

der Medizin, insbesondere in der Zahn- und Augenheilkunde“ (Kraft et al. 2023) durchgeführt. 

Darin wurde in einem ersten Schritt die Möglichkeit der Entstehung von Röntgenstrahlung bei 

der Laserbestrahlung von biologischen Materialien (Wasser, isotonische Kochsalzlösung, 

Zahnmaterial und Schweineaugen) untersucht.  

Im Ergebnis des Forschungsvorhabens (Kraft et al. 2023) wurde für Wasser, isotonische Koch-

salzlösung und Schweineaugen die Erzeugung von LIS ab Laser-Bestrahlungsstärken von ca. 

5·1013 W cm-² nachgewiesen, wobei Richtungs-Äquivalentdosisleistungen von maximal 

0,8 μSv h-1 in 15 cm Abstand auftraten. An menschlichen Zähnen konnte LIS sogar bei deutlich 

niedrigeren Bestrahlungsstärken ab ca. 2·1013 W cm-² mit Richtungs-Äquivalentdosisleistungen 

von maximal 20 μSv h-1 gemessen werden. Wenn man für das umliegende menschliche Gewebe 

(Wange bzw. Zahnfleisch) einen Abstand von 1 cm vom Erzeugungsort der Röntgenstrahlung 

annimmt, würde sich die o. g. Dosisleistung rechnerisch auf einige mSv h-1 erhöhen, so dass für 

einen Patienten oder eine Patientin bei einer Zahnbehandlung mittels UKP-Laserstrahlung 

(typische Behandlungsdauer ca. eine Minute pro Zahn) eine strahlenschutzrechtlich durchaus 

relevante Strahlenexposition entstehen könnte.  

Das Forschungsvorhaben hat nicht den für eine umfassende Einschätzung der Problematik er-

forderlichen detaillierten Erkenntnisstand erzielen können. Andere Forschungsaktivitäten zur 

Untersuchung der Entstehung von LIS in medizinischen Anwendungen sind nicht bekannt.  

Somit besteht weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf zur Untersuchung der Entstehung 

von LIS bei der medizinischen Anwendung. Die resultierende potenzielle biologische Wirkung 

hängt von der Art der entstehenden LIS und den Expositionsbedingungen ab.  

3.4.5 Strahlenbiologische Wirkung von Elektronen und Photonen mit einer Energie 
unterhalb von 5 keV 

In Bezug auf die Entstehung von LIS mit Energien unterhalb von 5 keV wurde in sich gegen-

seitig bestätigenden Berichten (Behrens et al. 2019, Schille et al. 2021a) über die LIS bei der 

Materialbearbeitung unter Anwendung unterschiedlicher Messverfahren gezeigt, dass ein rele-

vanter Anteil des Photonenspektrums unterhalb der in der Strahlenschutzgesetzgebung 

festgelegten o.g. unteren Energiegrenze liegt (siehe Abbildung 1).  

Aus dem insbesondere bei offenen Laseranlagen beobachteten hohen Anteil der Photonenfluss-

dichte im Energiebereich unter 5 keV könnte sich die Notwendigkeit ergeben, LIS zukünftig 

auch unterhalb von 5 keV hinsichtlich der möglichen biologischen Wirkung zu berücksich-

tigen. Um diese Notwendigkeit zu beurteilen, sind Abschätzungen oder Messungen zu Exposi-

tionsszenarien für strahlensensitive Bereiche des menschlichen Körpers aufgrund der LIS im 

Vergleich zu anderen Expositionen durchzuführen. Dabei können Ergebnisse aus früheren Stu-

dien zu Strahlungen bei niedrigen Energien, die zum Beispiel mit Röntgenröhren oder am 

Synchrotron erzeugt wurden oder aus radioaktiven Zerfällen stammen (siehe z. B. Schmid 2005 

sowie die darin verwendete Literatur wie Kellerer 2002, Kellerer und Chen 2003, Krumrey et 

al. 2004, Regulla et al. 2002, Roos und Schmid 1998, Schmid und Bauchinger 1998, Schmid et 

al. 2003, Straume 1995, Virsik und Harder 1980), vergleichend herangezogen werden. 

Sollten die Ergebnisse der Studien nahelegen, dass Expositionen gegenüber Strahlung mit Ener-

gien unter 5 keV berücksichtigt werden müssten, sollte evaluiert werden, ob und wie diese Er-

gebnisse ggf. in strahlenschutzrechtliche Regelungen einzuarbeiten wären. Dabei wäre auch die 
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nicht auf LIS zurückzuführende Strahlung zu berücksichtigen, da alle Quellen mit Emissionen 

unterhalb 5 keV im derzeitigen Strahlenschutz nicht enthalten sind.  

3.4.6 Laser im Mikrowellenbereich (Maser)  

Außer mit Lasern, die kohärente optische Strahlung erzeugen, kann auch mit Hilfe von Masern 

kohärente Strahlung im Mikrowellenbereich zwischen 100 kHz und 100 GHz erzeugt werden. 

Maser spielen bei der Erzeugung von LIS aus zwei Gründen keine Rolle. Zum einen ist die 

maximale Leistung der Geräte momentan im µW-Bereich und damit viel schwächer als bei LIS 

erzeugenden Lasern. Zum anderen ist es aktuell technisch nicht möglich, die Strahlung auf eine 

hinreichend kleine Fläche zu fokussieren und somit die zur Erzeugung von LIS erforderliche 

Bestrahlungsstärke zu erreichen.  
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Anhang 

A-1 Mindestanforderungen an Dosisleistungs-Messgeräte für 
Messungen an UKP-Laseranlagen und Laseranordnungen 

Für Messungen nach § 90 Absatz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) sind Messgeräte, die dem Mess- 

und Eichrecht entsprechen (konformitätsbewertete Messgeräte), zu verwenden. Die sich aus 

dem Mess- und Eichrecht ergebenden Anforderungen sind in den PTB-Anforderungen an 

Ortsdosimeter (PTB 2018) zusammengefasst.  

Nach § 90 Absatz 2 StrlSchV (StrlSchV 2018) gilt weiter: „Sind für bestimmte Messzwecke 

keine dem MessEG entsprechenden Messgeräte für Photonenstrahlung nach Satz 1 erhältlich, 

kann die zuständige Behörde im Einzelfall die Verwendung anderer Strahlungsmessgeräte 

gestatten, wenn diese für den Messzweck geeignet sind.“ Die dafür notwendigen 

Anforderungen müssen im Einzelfall von der zuständigen Behörde ermittelt bzw. festgelegt 

werden und können z. B. auch eine Einschränkung des Mindest-Nenngebrauchsbereichs der 

Photonenenergie beinhalten. 

In der Tabelle 4 sind einige sich aus dem jeweiligen Messzweck ergebende dosimetrische An-

forderungen aufgelistet. Sie umfassen nicht die vom Mess- und Eichrecht festgelegten grund-

sätzlichen Anforderungen.  

Tabelle 4: Anforderungen an konformitätsbewertete Dosisleistungs-Messgeräte für Messun-

gen nach StrlSchG/StrlSchV an UKP-Laseranlagen und Laseranordnungen  

Messzweck: Messung an einer vollständig  
umschlossenen Laseranlage 
vor dem Schutzgehäuse  
 
Anmerkung: 
Für Messungen außerhalb des 
Schutzgehäuses aus Metall, je-
doch nicht für Messungen au-
ßerhalb von Schutzgehäusen 
sehr geringer Abschirmwirkung 
(z. B. Kunststoff), vor Laser-
schutzfenstern oder an Löchern, 
Spalten, Schweißstellen, Schar-
nieren, Kabeldurchführungen, 
Schläuchen, Eingriffen für den 
Materialtransport 

Messung an einer Laseranord-
nung ohne Schutzgehäuse  
oder 
Messungen an Spalten und Lö-
chern im Schutzgehäuse einer 
vollständig umschlossenen La-
seranlage 

Mindest-Nenngebrauchsbereich der 
mittleren Photonenenergie und Strah-
leneinfallsrichtung 
(aus PTB-A 23.3 ( PTB 2018)) 

für Ḣ*(10):  
20 keV bis 150 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
 

für Ḣ' (3, ) 
20 keV bis 250 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
 

für Ḣ' (0,07, ): 
20 keV bis 250 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
 
 
 

für Ḣ*(10): 
12 keV bis 150 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
 

für Ḣ' (3, ) 
8 keV bis 250 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
 

für Ḣ' (0,07, ): 
5 keV bis 250 keV(1) 

-45 °    + 45 ° 
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Messzweck: Messung an einer vollständig  
umschlossenen Laseranlage 
vor dem Schutzgehäuse  
 
Anmerkung: 
Für Messungen außerhalb des 
Schutzgehäuses aus Metall, je-
doch nicht für Messungen au-
ßerhalb von Schutzgehäusen 
sehr geringer Abschirmwirkung 
(z. B. Kunststoff), vor Laser-
schutzfenstern oder an Löchern, 
Spalten, Schweißstellen, Schar-
nieren, Kabeldurchführungen, 
Schläuchen, Eingriffen für den 
Materialtransport 

Messung an einer Laseranord-
nung ohne Schutzgehäuse  
oder 
Messungen an Spalten und Lö-
chern im Schutzgehäuse einer 
vollständig umschlossenen La-
seranlage 

Mindest-Nenngebrauchsbereich der Do-
sisleistung 

für Ḣ*(10):  
0,5 µSv h-1 bis 10 mSv h-1  
 

für Ḣ' (3, ): 
5 µSv h-1 bis 1 Sv h-1 
 

für Ḣ' (0,07, ): 
10 µSv h-1 bis 1 Sv h-1 

für Ḣ*(10):  
0,5 µSv h-1 bis 10 mSv h-1  
 

für Ḣ' (3, ): 
5 µSv h-1 bis 1 Sv h-1 
 

für Ḣ' (0,07, ): 
10 µSv h-1 bis 1 Sv h-1 

Mindest-Nenngebrauchsbereich  
der Dosis 

für H*(10):  
0,1 µSv bis 100 µSv 
 
für H*(3) 
0,1 µSv bis 100 µSv 
 

für H' (0,07, ): 
2 µSv bis 200 µSv 

für H*(10):  
0,1 µSv bis 100 µSv 
 
für H*(3) 
0,1 µSv bis 100 µSv 
 

für H' (0,07, ): 
2 µSv bis 200 µSv 

Ansprech- und Einstellzeit bei Dosisleis-
tungsmessungen 
(aus PTB-A 23.3, Tab. 3 (PTB 2018) 

Ḣend < 60 µSv h-1, maximal 60 s  
 

60 µSv h-1  Ḣend < 1 mSv h-1, 
maximal  

60 s  − 
Ḣend - 60 μSv h

-1

940 μSv h
-1

  ⋅  50 s 

Ḣend ≥ 1 mSv h-1, maximal 10 s 

Ḣend < 60 µSv h-1, maximal 60 s  
 

60 µSv h-1  Ḣend < 1 mSv h-1, 
maximal 

60 s  − 
Ḣend - 60 μSv h

-1

940 μSv h
-1

  ⋅  50 s 

Ḣend ≥ 1 mSv h-1, maximal 10 s 

Pulseignung Nachweis der Eignung für die 
Pulsparameter der LIS muss ge-
geben sein. 

Nachweis der Eignung für die 
Pulsparameter der LIS muss ge-
geben sein. 

Anmerkung: 

Für zusätzliche Messungen innerhalb des Schutzgehäuses, z. B. zur Prozessüberwachung, gel-

ten die Anforderungen wie für Spalte und Fenster mit Ausnahme der Forderung nach Erfüllung 

des MessEG (MessEG 2013) / der MessEV (MessEV 2014), da es sich nicht um nach StrlSchV 

(StrlSchV 2018) geforderte Messungen handelt und folglich die Anforderungen des MessEG, 

insbesondere der grundlegenden Eigenschaften, nicht erfüllt werden müssen.  
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A-2 Eigenschaften und Verwendung von Messgeräten außerhalb 
des Anwendungsbereiches des MessEG/der MessEV 

Da der wesentliche Teil des Emissionsspektrums der LIS bei sehr niedrigen Energien von 

wenigen keV liegen kann, ist eine Kenntnis oder Abschätzung des am Messort auftretenden 

Photonenstrahlungsspektrums bei der Auswahl des Messgerätes hilfreich. 

Bei einer Untergrenze von 5 keV kommen im Prinzip für die Gewährleistung eines Schutzziels 

von 1 μSv h-1 für Ḣ'(0,07, ) auch herkömmliche Kontaminationsmessgeräte zur Erfassung 

niederenergetischer Photonenstrahlung in Frage, da diese auch für den Nachweis der Photonen-

strahlung von Fe-55 (5,9 keV) geeignet sind. Insbesondere dünne Szintillationsdetektoren mit 

geeignetem Eintrittsfenster weisen ein sehr gutes Signal-zu-Nulleffekt-Verhältnis auf wegen 

des hohen Ansprechvermögens im Bereich von 5 keV bis 20 keV und des geringen Ansprech-

vermögens auf hochenergetische Hintergrundstrahlung (NORM13 und ionisierende kosmische 

Höhenstrahlung). Mit geeigneten Aufsteckfiltern wäre neben Ḣ'(0,07, ) auch die Abschätzung 

von Ḣ'(3, ) und Ḣ*(10) im für LIS relevanten Energiebereich möglich. 

Bei Verwendung von großflächigen Detektoren (z. B. 100 cm²) kann innerhalb von wenigen 

Sekunden eine LIS-basierte gemittelte Dosisleistung von ca. 10 nSv h-1 erkannt werden. Eine 

große Messfläche des eingesetzten Kontaminationsmonitors ist vorteilhaft, da so eine sehr 

schnelle qualitative Detektion eventueller Gehäuseleckagen im Nahbereich erfolgen kann. Eine 

quantitative Dosisleistungsmessung kann dann in größerem Abstand, z. B. 1 m, erfolgen, wo 

ein gleichmäßiges Ausleuchten der Detektorfläche gewährleistet ist. Bei Messungen im 

größeren Abstand ist eine Luftschwächungskorrektur unbedingt erforderlich. Dazu muss das 

Photonenspektrum näherungsweise bekannt sein. 

Bei der Gerätekalibrierung ist darauf zu achten, dass das Messgerät bei einer der LIS entsprech-

enden Photonenenergie rückführbar kalibriert wird. Außerdem muss zur Abschätzung der 

Messunsicherheit auch z. B. das energieabhängige Ansprechvermögen in dem relevanten Ener-

giebereich für die jeweilige Messgröße bestimmt werden. Um eine konservative Abschätzung 

der Ortsdosisleistung zu gewährleisten, wird für LIS die Verwendung des Kalibrierfaktors für 

6,6 keV (A-7,5 Referenzstrahlung14) empfohlen. 

Im Folgenden sind weitere Anforderungen an Messgeräte, die sich aus der speziellen An-

wendung, jedoch noch nicht aus den allgemeingültigen PTB-Anforderungen, ergeben und des-

halb offene Punkte darstellen, aufgelistet. 

A-2.1 Eignung für die Messung gepulster Strahlung 

Die kleinsten auftretenden Pulsdauern sind mit wenigen Femtosekunden deutlich kürzer als bei 

der bisherigen Baumusterprüfung (minimal ca. 100 ns). Allerdings sind bei diesen sehr kurzen 

Pulsdauern die Dosis pro Puls und nicht die Dosisleistung im Puls von Bedeutung. Diese 

mittlere Dosis pro Puls kann bei der Baumusterprüfung auch durch Pulse mit längeren Dauern 

geprüft werden, solange die bei der Prüfung verwendeten Pulsdauern viel kürzer als die internen 

Integrations- und Verarbeitungszeiten im Dosimeter sind. Allerdings kann damit nicht 

                                                 

13 Naturally occurring radioactive material (NORM) 
14 Die Bestimmung des Ansprechvermögens bezüglich Photonenenergie und Einfallswinkel soll möglichst mit 

N-Strahlungsqualitäten nach DIN EN ISO 4037-1 (DIN EN ISO 4037-1:2021-07) erfolgen, z. B. mit N-10 mit 

einer mittleren Photonenenergie bezüglich Fluenz von ca. 8,5 keV oder mit A-7,5 mit 6,6 keV nach DIN 6818-

1 (DIN 6818-1:2004-08). 
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überprüft werden, ob sehr kurze Strahlungspulse als Störimpulse statt als Messsignal inter-

pretiert werden.  

Der Nettoanzeigebereich von zählenden Kontaminationsmessgeräten an gepulsten Laseran-

lagen ist maximal auf die Pulsfrequenz der Anlage beschränkt. Eine Korrektur der Zählrate 

muss ab einem Anzeigewert von ca. 20 % der Pulsfrequenz der Laseranlage erfolgen (Ambrosi 

et al. 2010). Insbesondere bei Anlagen mit einer Pulsfrequenz unter 100 Hz ist damit die 

Obergrenze des Messbereichs sehr niedrig. Durch Vergrößerung des Abstandes kann die Dosis 

pro Puls reduziert werden. Bei Laseranlagen mit Pulsfolgefrequenzen im Hz-Bereich müssen 

Detektoren mit kleiner Messfläche (und damit niedrigem Nulleffekt in Zählereignissen pro 

Sekunde) eingesetzt werden, wobei sich die notwendige Messzeit entsprechend erhöht. 

A-2.2 Einfluss starker elektromagnetischer Felder bei Messungen an UKP-
Laseranlagen 

In unmittelbarer Nähe des Entstehungsortes der LIS können elektromagnetische Felder mit sehr 

hohen Feldstärken auftreten, die deutlich über den in den PTB-Anforderungen genannten 

Feldstärken (z. B. Magnetfelder, siehe PTB-A 23.3 Tabelle 4 (PTB 2018) liegen und daher 

eventuell zu fehlerhaften Messergebnissen führen können. 

Bei Messungen außerhalb des vollständig umschlossenen Schutzgehäuses stellt dies vermutlich 

kein Problem dar, da die Feldstärken durch Abstand und Abschirmwirkung des zumeist 

metallischen Schutzgehäuses entsprechend geringer sind. 

Um den Einfluss elektromagnetischer Felder zu minimieren, sollten Messungen auch im 

größeren Abstand durchgeführt werden.   
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Begriffserklärungen 

Aktivierung Aktivierung ist ein Vorgang, bei dem ein stabiles Nuklid durch Be-

strahlung des dieses Nuklid enthaltenden Materials mit Partikeln oder 

hochenergetischen Photonen in ein Radionuklid umgewandelt wird. 

Burst-Modus Betriebsweise von UKP-Lasern in der Laser-Materialbearbeitung bei 

der ein einzelner Laserpuls und dessen Gesamtenergie zeitlich in 

mehrere Burstpulse unterteilt wird. Im Burst-Modus können auf 

Kosten der Energie der Einzelpulse im Burst Pulsfolgefrequenzen im 

MHz- bis GHz-Bereich realisiert werden. Aufgrund der hohen 

Pulsfolgefrequenz (kurzem Pulsabstand) des Lasers kann der 

einfallende Laserpuls mit dem bereits existierenden und durch den 

Vorgängerpuls erzeugten Plasma wechselwirken. 

Anmerkung: 

Der Burst-Modus erhöht den Materialabtrag und ermöglicht eine 

effizientere Materialbearbeitung, begünstigt aber auch den 

Erzeugungsprozess von LIS mit Erhöhung der Dosisleistung bei 

gleichzeitiger Aufhärtung des Spektrums. 

Laser Light Amplification by Stimulated Emisson of Radiation: Gerät mit 

einem verstärkenden Medium innerhalb eines optischen Resonators, 

das unter Ausnutzung des Effektes der stimulierten Emission kohä-

rente elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen bis zu 1 mm 

emittiert. 

Anmerkung:  

Im Bereich des Schutzes gegenüber optischer Strahlung ist als wesent-

liche technische Norm die Technische Regel zur Arbeitsschutzverord-

nung zu künstlicher optischer Strahlung (TROS) von Bedeutung. In ihr 

wird der Begriff Laserstrahlung definiert als jede elektromagnetische 

Strahlung mit Wellenlängen im Bereich zwischen 100 nm und 1 mm, 

die als Ergebnis kontrollierter stimulierter Emission entsteht. Der in 

diesem Dokument genutzte Begriff des Lasers umfasst diesen Bereich 

der elektromagnetischen Strahlung vollständig. 

Laseranlage Eine oder mehrere Laseranordnungen in Verbindung mit Handha-

bungs-, Mess- und Regelsystemen. Die Laseranlage umfasst danach 

den oder die Laser und alle optischen, mechanischen und elektrischen 

Komponenten zur Strahlführung, Strahlformung und Betriebsmittel-

versorgung sowie, soweit vorhanden, das Schutzgehäuse.  

Eine Laseranlage ist im Sinne dieses Dokumentes eine Anlage zur Er-

zeugung ionisierender Strahlung, wenn die Strahlparameter für die Er-

zeugung ionisierender Strahlung mit einer Energie von mindestens 

5 keV durch Wechselwirkung von künstlicher optischer Strahlung (La-

serstrahlung) mit Materie ausreichen.  

Anmerkung 1:  

Im Bereich des Schutzes gegenüber optischer Strahlung ist als wesent-

liche technische Norm die Technische Regel zur Arbeitsschutzver-
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ordnung zu künstlicher optischer Strahlung (TROS) von Bedeutung. In 

ihr wird der Begriff der Laser-Einrichtung genutzt. Dazu zählen Ge-

räte, Anlagen oder Versuchsaufbauten, mit denen Laserstrahlung er-

zeugt, übertragen oder angewendet wird. Diese Nomenklatur basiert 

auf den Regelungen der IEC. Für die Anwendung dieses Dokumentes 

gilt jede Laser-Einrichtung gleichzeitig als eine Laseranlage. Es ist 

hierfür unerheblich, ob seitens des Herstellers oder Inverkehrbringers 

diese auf der ISO-Nomenklatur basierende Bezeichnung verwendet o-

der angegeben wird.  

Anmerkung 2:  

Der Begriff der Laserbearbeitungsmaschine ist in DIN EN ISO 11553-

1 (DIN EN ISO 11553-1:2021-01 2021) definiert. Sie ist eine Ma-

schine im Sinne der Neunten Verordnung zum Produktsicherheitsge-

setz (Maschinenverordnung) vom 12. Mai 1993 (BGBl. I S. 704), die 

zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 

3146) geändert worden ist, in Verbindung mit DIN ISO 11554 (DIN 

ISO 11554:2017-12) und dient der Bearbeitung von Materialien durch 

die Einwirkung von Laserstrahlung. Sie ist eine Anlage zur Erzeugung 

ionisierender Strahlung im Sinne der strahlenschutzrechtlichen Rege-

lungen, wenn in ihr durch das Auftreffen von Laserstrahlung auf Ma-

terial ionisierende Strahlung mit einer Energie ≥ 5 keV erzeugt werden 

kann. Eine Laserbearbeitungsmaschine ist eine Laseranlage.  

Laseranlage, voll-

ständig umschlos-

sen 

Laseranlage, die ein Schutzgehäuse für eine ausreichende Abschir-

mung der ionisierenden Strahlung besitzt. Dieses Schutzgehäuse muss 

den Ort, an dem die ionisierende Strahlung entsteht, und den zu behan-

delnden oder zu untersuchenden Gegenstand vollständig umschließen. 

Außerdem muss durch zwei voneinander unabhängige Sicherheitsein-

richtungen sichergestellt sein, dass  

- das Vorhandensein von Personen oder Körperteilen im Inneren 

des Schutzgehäuses während des Betriebes sicher verhindert wird 

und dass  

- das Schutzgehäuse nur geöffnet werden kann, wenn im Inneren 

des Schutzgehäuses keine ionisierende Strahlung mit einer Ener-

gie von mehr als 5 keV vorhanden ist. 

Laseranordnung Lasergerät in Verbindung mit speziellen optischen, mechanischen 

und/oder elektrischen Komponenten für die Strahlführung und die 

Strahlformung 

Lasergerät Einrichtung, welche einen Laser, zusammen mit wesentlichen zusätz-

lichen Einrichtungen (z. B. Kühlsystem, Netz- und Gasversorgung 

usw.) enthält 

Maser Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation: 

Quelle kohärenter elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenlän-

genbereich 
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Normal/Primär-

normal 

Normale (z. B. Freiluft-Parallelplattenkammern) dienen der absoluten 

Darstellung einer Einheit (z. B. Luftkerma für Röntgenstrahlung) – Pri-

märnormale werden zur Kalibration von Sekundärstandards (Arbeits-

normalen des eigenen Labors) und Normalgeräten von Kalibrier- und 

Eichstellen eingesetzt. 

Rückführbare 

Messungen 

Auf ein nationales Primärnormal rückführbare Messungen. Metrologi-

sche Rückführungskette: Folge von Normalen und Kalibrierungen, die 

verwendet wird, um ein Messergebnis auf eine Referenz zu beziehen 

(JCGM 2012) 

Schutzgehäuse Ein, die Quelle ionisierender Strahlung die Laseranlage vollständig 

umschließendes Gehäuse zur Verhinderung des Austretens von Laser- 

und ionisierender Strahlung in die Umgebung. 

Strahlungs- 

labyrinthsystem 

Ein Strahlungslabyrinthsystem ist eine bautechnische Konstruktion zur 

Erzeugung einer stark strahlungsschwächenden Barriere für die LIS 

mit der Absicht, die Durchleitung z.B. von Kabeln zu ermöglichen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Begriffe 

BMUV Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 

und Verbraucherschutz 

CO2  Kohlendioxid 

CR-Folien Röntgenspeicherfolien 

IEC Internationale Elektrotechnische Kommission 

ISO Internationale Organisation für Normung 

LIPS Laserinduzierten Plasma-Spektroskopie 

LIS Laserinduzierte Ionisierende Strahlung 

MessEG Mess- und Eichgesetz 

MessEV Mess- und Eichverordnung   

PMMA Polymethylmethacrylat (Acryl-/Plexiglas) 

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

SSK Strahlenschutzkommission 

SSV Strahlenschutzverantwortlicher 

StrlSchG Strahlenschutzgesetz 

StrlSchV Strahlenschutzverordnung 

UKP-Laser Ultrakurzpuls-Laser 

Einheiten 

aSv Attosievert 

eV  Elektronenvolt 

fs Femtosekunde 

GeV Gigaelektronenvolt 

GW  Gigawatt 

Hp(0,07) Oberflächen-Personendosis 
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Hp(10) Tiefen-Personendosis 

Ḣ'(0,07, )  Richtungs-Äquivalentdosisleistung 

Ḣ'(3, )  Richtungs-Äquivalentdosisleistung 

Ḣ*(10)  Umgebungs-Äquivalentdosisleistung 

keV Kiloelektronenvolt 

kHz Kilohertz 

kJ Kilojoule 

MeV Megaelektronenvolt 

mJ Millijoule 

mSv h-1 Millisievert pro Stunde 

µJ Mikrojoule 

m Mikrometer 

µSv Mikrosievert 

µSv h-1 Mikrosievert pro Stunde 

µW Mikrowatt 

nm Nanometer 

nJ Nanojoule 

ns Nanosekunde 

ps Pikosekunden 

pSv Pikosievert 

PW Petawatt 

Sv Sievert 

Sv h-1 Sievert pro Stunde 

THz Terahertz 

TW Terawatt 

W cm-2 Watt pro Quadratzentimeter 
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